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KURZFASSUNG 

 

 
 

 
Abbildung 1 ð Schrägluftbilder (Quelle: Google Maps) 

Planungsprozess: 

Mit 1.1.2015 ist die Gemeindestrukturreform des Landes Steiermark in Kraft getreten und rief 

damit neben den zahlreichen Gebietsänderungen hinsichtlich der von der Fusion erfassten Ge-

meinden auch geänderte Rahmenbedingungen für die örtliche Raumplanung hervor. Somit auch 

für die neue Marktgemeinde Ilz (ehem. Gemeinden Ilz und Nestelbach im Ilztal). 
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Der Gesetzesauftrag lautet, dass Fusionsgemeinden ab dem Wirksamwerden der Gebiets-

änderung ein neues Entwicklungskonzept mit zugehörigem Entwicklungsplan und Flächenwid-

mungsplan zu erstellen haben. 

  

Die neue Marktgemeinde Ilz setzt es sich zum Ziel, die wiederverlautbarten und somit in Geltung 

gesetzten Entwicklungskonzepte/ Entwicklungspläne mit den Funktionenfestlegungen und Ent-

wicklungsgrenzen sowie die Flächenwidmungspläne mit den darin enthaltenen Baulandfest-

legungen, Freiland- und Verkehrsflächenausweisungen der ehemaligen Gemeinden zu über-

arbeiten, aufeinander abzustimmen und das neue erste Entwicklungskonzept samt Entwicklungs-

plan der neuen Marktgemeinde Ilz in Rechtskraft zu bringen.  

  

In Abstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 

(LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 06/2020), den Festlegungen des geltenden Landesentwicklungs-

programmes 2009 (LGBl. Nr. 75/2009 idF LGBl. Nr. 37/2012) und des geltenden Regionalen Ent-

wicklungsprogrammes für die Region Oststeiermark (LGBl. Nr. 86/2016, Rechtskraft: 16.07.2016) 

wurden deshalb die siedlungs- und kommunalpolitischen Entwicklungsziele der beiden ehemaligen 

Gemeinden evaluiert bzw. überarbeitet und nach dem Leitfaden ă¥rtliches Entwicklungskonzept 
2.0ò des Amtes der Stmk. Landesregierung gegliedert.  
 

Die nunmehr getroffenen Festlegungen im ersten Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan der 

neuen Marktgemeinde Ilz basieren auf dem geltenden StROG 2010 mit dem langfristigen  

Planungshorizont von 15 Jahren.  

Der Entwicklungsplan wird gem. Planzeichenverordnung 2016 (Quelle: Amt der Stmk. Landes-

regierung, LGBl. Nr. 80/2016, Rechtskraft mit 01.10.2016) im Maßstab M 1:10.000 für das ge-

samte neue Gemeindegebiet dargestellt und werden die darin enthaltenen Festlegungen im  

Erläuterungsbericht im Detail näher begründet. 
 
 

Lage im Raum/ Kurzbeschreibung:  

Die Marktgemeinde Ilz liegt in der Oststeiermark unmittelbar an der Abfahrt der A2 Ilz/Fürstenfeld, 

sowie an der Nord-Südverbindung Hartberg-Riegersburg als Tor zum Vulkanland und Eingang ins 

steirische Thermenland. Die Landeshauptstadt Graz ist rd. 42 km entfernt. 

Die ehem. Marktgemeinde Ilz und die ehem. Gemeinde Nestelbach im Ilztal wurden mit 

01.01.2015 fusioniert. Die neue Marktgemeinde mit 3.738 Einwohnern (21.09.2021) und ihren 

14 Katastralgemeinden erstreckt sich über eine Fläche von ca. 39,3 km². Mit rund 2.500 Arbeits-

plätzen nimmt die neue Marktgemeinde einen Spitzenplatz in der Region ein.  
 
 

Überörtliche Festlegungen: 

Gem. § 4 Abs. 2 des Regionalen Entwicklungsprogrammes für die Planungsregion Oststeiermark, 

LGBl. Nr. 86/2016 (Rechtskraft: 16.07.2016), ist die Marktgemeinde Ilz als ăTeilregionales  
Zentrumò und mit GroÇwilfersdorf im Ä 4 (4) REPRO als ăregionaler Industrie- und Gewerbestand-

ortò definiert. Dies dient der Sicherung der Standortvoraussetzungen f¿r bestehende Betriebe von 
regionaler Bedeutung bzw. zur langfristigen Sicherung regional bedeutsamer Flächenpotenziale für 

industriell-gewerbliche Nutzungen.  
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Örtliche Siedlungsschwerpunkte: 

Neben dem Teilregionalen Zentrum Ilz (gemäß REPRO) werden als Örtliche Siedlungsschwerpunkte 

Nestelbach im Ilztal und Neudorf bei Ilz festgelegt, da diese die Kriterien für die Festlegung eines 

Örtlichen Siedlungsschwerpunktes (siehe Erläuterungsbericht) erfüllen.  
 
 

Bevölkerungsentwicklung: 

Aufbauend auf die vorhandenen öffentlichen-sozialen und privat-gewerblichen infrastrukturellen 

Einrichtungen sowie der auch künftig zu erwartenden Bautätigkeit iVm der zentralen Lage durch 

Anschluss an die Autobahn A2 (Südautobahn) strebt die Marktgemeinde Ilz eine geordnete und 

maßvolle sowie auf die Funktion ausgerichtete Siedlungsentwicklung zur Erhaltung ihrer zentralen 

Aufgaben und Verpflichtung gegenüber der Gemeindebevölkerung an. Dabei geht die Markt-

gemeinde von einer moderaten Bevölkerungsentwicklung aus und sieht für den Planungszeitraum 

bis 2036 einen Bevölkerungszielwert von rd. 4.000 Einwohner als realistisch an (aktueller  

Bevölkerungsstand mit 21.10.2021: 3.738 Einwohner (Hauptwohnsitze)). 

 

Die vorhandenen Wohnbaulandreserven/-potenziale in den einzelnen Ortsteilen bzw. Siedlungsan-

sätzen werden unter Berücksichtigung der vorhandenen technischen sowie auch sozialen Infra-

struktureinrichtungen gemäß der im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 1.00 festgelegten  

Prioritätenreihung und der jeweils festgelegten Entwicklungsgrenzen für eine bedarfsgerechte  

Nutzung für die kommenden 15-17 Jahre festgeschrieben.  

  

  
Abbildung 2 ð Hauptplatz Ilz (Quelle: Webseite der Marktgemeinde) 
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VERORDNUNG 
DER MARKTGEMEINDE ILZ 

 
ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT/  

ENTWICKLUNGSPLAN NR. 1.00 
ÄNDERUNGSBESCHLUSS 

 

Präambel und Rechtsgrundlage 

 

ăVERORDNUNG ¦BER DAS VOM GEMEINDERAT DER MARKTGEMEINDE ILZ GEM. § 24 IVM § 42a 

STROG 2010, LGBL. NR. 49/2010 IDF LGBL. NR. 6/2020, AM 17.11.2023 (ENDBESCHLUSS) UND 

AM 10.06.2024 (ÄNDERUNGSBESCHLUSS) BESCHLOSSENE ÖRTLICHE ENTWICKLUNGSKONZEPT 

MIT ENTWICKLUNGSPLAN NR. 1.00 DER NEUEN MARKT-GEMEINDE ILZ, ÖFFENTLICH AUFGELEGT 

IN DER ZEIT VON 06.12.2021 BIS 31.01.2022.  

DIE RECHTLICH VERPFLICHTENDE ÖFFENTLICHE VERSAMMLUNG (GEMÄSS § 24 (5) STROG 2010) 

FAND AM 13.01.2022 IM KULTURHAUS STATT.ò 
 

Erläuternde Textpassagen werden in kursivem Schriftbild dargestellt. Dieses schließt auch die jeweiligen Fußnoten ein. 

 

§1 

UMFANG UND INHALT 

 

Das Örtlichen Entwicklungskonzept (in der Folge kurz ă¥EKò genannt) Nr. 1.00 der Marktgemeinde 

Ilz besteht aus einem Verordnungswortlaut und dem Entwicklungsplan (in der Folge kurz 

ă¥EPò genannt) im Maßstab 1:10.000, welcher integrierender Bestandteil dieser Verordnung ist, 

verfasst von der Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 146FR16, Stand: 03.06.2024. Der Ver-

ordnung ist zur Begründung ein Erläuterungsbericht beigefügt. 
 

§ 2 

PLANGRUNDLAGE UND VERFASSER 

 

Der Örtliche Entwicklungsplan Nr. 1.00 (GZ: 146FR16, Stand der Ausfertigung: 03.06.2024) im 

Maßstab M 1:10.000 basiert auf entzerrten Orthofotos (Quelle: LBD-GIS Steiermark, Stand: 

08/2018 erstellt gem. gelt. Planzeichenverordnung 2016 ð Anlage 1 (LGBl. Nr. 80/2016, in der 

Folge kurz ăPZVO 2016ò, Rechtskraft mit 01.10.2016) und ist dieser integrierender Bestandteil 
des Örtliche Entwicklungskonzeptes Nr. 1.00 der Marktgemeinde Ilz 

 

Das Örtliche Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 1.00 wurde in enger Abstimmung mit der 

Marktgemeinde Ilz ausgearbeitet und wurden die Verordnungsgrundlagen von der Pumpernig & 

Partner ZT GmbH, Mariahilferstraße 20, 8020 Graz zusammengestellt und raumordnungsfachlich 

in Abstimmung mit dem Arbeitskreis der Marktgemeinde Ilz in mehreren Arbeitssitzungen ausge-

arbeitet. 
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§ 3 

FESTLEGUNGEN DES ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES/ENTWICKLUNGSPLANES  

IM WIRKUNGSBEREICH DER MARKTGEMEINDE  

 

(1) Detailabgrenzung und Übernahme Überörtlicher Festlegungen und Landschaftsteilräume: 

 

Z.1 Gemäß Regionalem Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Oststeiermark 

(LGBl. Nr. 86/2016) ist die Marktgemeinde Ilz als Teilregionales Zentrum festgelegt. 

Teilregionale Zentren sollen den Grundbedarf an öffentlichen und privaten Gütern 

und Dienstleistungen für die Bevölkerung mehrerer Gemeinden anbieten. Das Teil-

regionale Zentrum Ilz (Symbol: mittlerer Stern) umfasst den gesamten zusammen-

hängenden zentralen Siedlungsraum des Ortsteiles Ilz einschließlich Dörfl. 

Zusätzlich wird die Marktgemeinde Ilz als ăregionaler Industrie- und Gewerbestand-

ortò definiert und dient dies der Sicherung der Standortvoraussetzungen für be-

stehende Betriebe von regionaler Bedeutung bzw. zur langfristigen Sicherung  

regional bedeutsamer Flächenpotenziale für industriell-gewerbliche Nutzungen. 

 

Z.2 Gemäß § 3 (Ziele und Maßnahmen für Teilräume) des Regionalen Entwicklungs-

programmes für die Planungsregion Oststeiermark befindet sich das Gemeindege-

biet innerhalb nachfolgender Teilräume: 

¶ Außeralpines Hügelland1 

¶ Außeralpine Wälder und Auwälder2 

¶ Ackerbaugeprägte Talböden und Becken3 

¶ Siedlungs- und Industrielandschaften4 

 

 
1 Außeralpines Hügelland: 
 Das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft mit kleinräumiger Durchmischung von Wald, Wiesen, Ackerland und 

landwirtschaftlichen Kulturen ist zu erhalten. Bei der Baukörpergestaltung ist die visuelle Sensibilität des Landschaftsraumes 
besonders zu berücksichtigen. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Einbindung der Gebäude in das Gelände ð vor allem in 
Hanglagen ð und in bestehende Bebauungsstrukturen als auch auf die Höhenentwicklung und die Farbgebung der Gebäude zu 
legen. Außerhalb von im Regionalplan bzw. im Rahmen der örtlichen Raumplanung festgelegten Siedlungsschwerpunkten sind 
folgende Baulandausweisungen unzulässig: Ausweisung neuer Baugebiete; großflächige Baulanderweiterungen zur Ausweisung 
neuer Bauplätze; Zulässig sind Baulanderweiterungen für unbebaute Bauplätze im Ausmaß von maximal 20 Prozent des be-
stehenden bebauten Baulandes, jedoch mindestens im Ausmaß von drei ortsüblichen Bauparzellen für Ein- und Zweifamilien-
wohnhäuser. Für die Ermittlung des zulässigen Flächenausmaßes ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung maß-
geblich. Baulanderweiterungen für die Entwicklung rechtmäßig bestehender Betriebe bleiben von dieser Flächenbeschränkung 
unberührt. 

2 Außeralpine Wälder und Auwälder: 
 Waldflächen und Waldränder sind, einschließlich erforderlicher Abstandsflächen, in ihrer Funktion als ökologische und klein-

klimatologische Ausgleichsflächen langfristig zu erhalten und von störenden Nutzungen freizuhalten. Eine Erholungsnutzung ist 
unter Beachtung der besonderen ökologischen Wertigkeit dieser Landschaftseinheit zulässig. Die Gewinnung mineralischer 
Rohstoffe ist außerhalb von Rohstoffvorrangzonen unzulässig. Davon ausgenommen sind landschaftsverträgliche Erweiter-
ungen bestehender Abbaugebiete. 

3 Ackerbaugeprägte Talböden und Becken: 
 Die weitere Zerschneidung bzw. Segmentierung landwirtschaftlicher Flächen ist zu vermeiden. Die Gliederung der Landschaft 

durch Strukturelemente, wie z.B. Uferbegleitvegetation, Hecken, Waldsäume und Einzelbäume, ist einschließlich erforderlicher 
Abstandsflächen zu sichern. 

4 Siedlungs- und Industrielandschaften (Agglomerationsräume): 
 Die Siedlungs- und Wohnungsentwicklung ist an den demographischen Rahmenbedingungen und am quantitativen sowie  

qualitativen Bedarf auszurichten. Der Entwicklung und Verdichtung der Zentren ist gegenüber der Erweiterung Priorität einzu-
räumen. Siedlungsräume sind für die Wohnbevölkerung durch Erhöhung des Grünflächenanteiles bzw. des Anteils unversiegel-
ter Flächen in Wohn und Kerngebieten zu attraktivieren. Immissionsbelastungen in Wohngebieten sind zu vermeiden bzw. in 
stark belasteten Gebieten zu reduzieren. 
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Z.3 Gemäß § 5 (Vorrangzonen) des Regionalen Entwicklungsprogrammes für die  

Planungsregion Oststeiermark befindet sich im Gemeindegebiet von Ilz folgende 

Vorrangzonen: 

¶ Vorrangzone für Industrie und Gewerbe 

¶ Landwirtschaftliche Vorrangzone 

¶ Grünzone 

 

 

(2) Räumlich-funktionelle Gliederung ð Die Örtlichen Funktionen: 

 

Z.1  Siedlungsschwerpunkte im Rahmen der Örtlichen Raumplanung:  

Die nachfolgend festgelegten Örtlichen Siedlungsschwerpunkte entsprechen den 

Vorgaben des StROG 2010 sowie der Leitlinie für die Beurteilung von Örtlichen 

Siedlungsschwerpunkten vom Februar 2013 und liegt innerhalb des ausreichenden 

ÖPNV-Angebotes.  

  

Die Örtlichen Siedlungsschwerpunkte sind im Erläuterungsbericht im Kap. 2.2 

ăFestlegungen ð Planungshoheit der Marktgemeinde Ilzò nªher dargestellt und be-
gründet.  

  

Die festgelegten Örtlichen Siedlungsschwerpunkte im Gemeindegebiet werden  

untenstehend näher beschrieben und räumlich-funktionell abgegrenzt. 

 

lit. a) Der Örtliche Siedlungsschwerpunkt ăNestelbach im Ilztalò (Symbol: S) um-

fasst den zusammenhängenden, historisch tradierten Siedlungsraum von 

Nestelbach, welcher mit dem Siedlungsbestand bzw. den vorgesehenen 

Entwicklungs-potenzialen gem. Entwicklungsplan begrenzt wird.  

 

lit. b) Der Örtliche Siedlungsschwerpunkt ăNeudorf bei Ilzò (Symbol: S) umfasst 

den zusammenhängenden, historisch tradierten Siedlungsraum von Neu-

dorf bei Ilz, welcher mit dem Siedlungsbestand bzw. den vorgesehenen Ent-

wicklungspotenzialen gem. Entwicklungsplan begrenzt wird.  

 

Z.2 Gebiete mit baulicher Entwicklung und Aufbauelemente: 

 Aufbauend auf den Bestimmungen des StROG 2010 und der geltenden Plan-

zeichenverordnung 2016 ð Anlage 1 (LGBl. Nr. 80/2016, Rechtskraft mit 

01.10.2016, in der Folge kurz ăPZVO 2016ò) werden im Gemeindegebiet der 
Marktgemeinde Ilz die nachfolgenden Gebiete baulicher Entwicklung näher  

definiert und im Entwicklungsplan Nr. 1.00 plangrafisch dargestellt5.  

 

 

 
5  80. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 07.07.2016, mit der die Form, der Maßstab und die Verwendung 

von Planzeichen für die zeichnerische Darstellung von Plänen der örtlichen Raumplanung geregelt werden (Planzeichenver-
ordnung 2016). 
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Die Abgrenzung zwischen Gebieten unterschiedlicher baulicher Entwicklung ist im 

Rahmen der nachfolgenden Zielsetzungen dieser Verordnung im Flächen-

widmungsplan zu konkretisieren. Dabei sind Abweichungen in der Größenordnung 

einer ortsüblichen Einfamilienwohnhaus-Bauplatztiefe (30 m ð 40 m) zulässig,  

sofern kein Widerspruch zu den festgelegten Vorrangzonen entsteht, und die Ab-

grenzung nicht klar nachvollziehbaren Strukturlinien insbesondere Straßen und 

Gewässern, folgt: 

 

lit. a) Wohnen: (orange Farbgebung)  

ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bau-

land ð Allgemeine Wohngebiete, Reine Wohngebiete, Verkehrsflächen und 

die Wohnfunktion ergänzende Sondernutzungen im Freiland (insbesondere 

Spielplätze, private wie öffentliche Parkanlagen). 

 

Wohnbereiche sind Gebiete, in denen die Wohnfunktion gegenüber anderen 

Funktionen Vorrang besitzt, die historisch tradiert jedoch auch mit er-

gänzenden Nutzungen besetzt sind. Diese Nutzungen sollen über den Be-

stand hinausgehende, ortsübliche Versorgungsfunktionen in Abstimmung 

mit der Wohnfunktion erfüllen. 

 

lit. b) Zentrum: (mit untergeordneter Wohnfunktion - rote Farbgebung) 

 ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bau-

land ð Kerngebiete, die erforderlichen Verkehrsflächen und die, die  

Zentrumsfunktion ergänzenden Sondernutzungen im Freiland (insbe-

sondere Spielplätze, private wie öffentliche Parkanlagen).  

 

Zentrumsbereiche sind Gebiete mit Gemengelagen aus Öffentlichen Ein-

richtungen, Bildungseinrichtungen, Handels- und Dienstleistungsein-

richtungen aber auch Wohnnutzungen. Zur langfristigen Erhaltung bzw.  

Sicherstellung von öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen soll neben 

der Gewährleistung günstiger Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen sowie 

zur Sicherstellung der erforderlichen Versorgungsinfrastruktur ebenso die 

Wohn- und Wohnumfeldqualität erhalten bzw. wo erforderlich, bedarfs-

orientiert planmäßig nachverdichtet bzw. weiterentwickelt werden. 

 

lit. c)  Industrie, Gewerbe: (violette Farbgebung)  

ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bau-

land ð Gewerbegebiete und Industriegebiete 1 und 2, Verkehrsflächen und 

der industriellen bzw. gewerblichen Nutzung ergänzende Sondernutzungen 

im Freiland (insbesondere Energieversorgungsanlage, Lagerflächen). 

 

Diese Gebiete umfassen vorwiegend größere, zusammenhängende Gebiete 

mit bestehender sowie geplanter betrieblicher und/oder industriell-

gewerblicher Nutzung inklusive der erforderlichen infrastrukturellen Aus-
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stattungen (zB Erreichbarkeit, geringes Konfliktpotenzial, naturräumliche 

Voraussetzungen), die auch für künftige Betriebsansiedlungen mittel- bis 

langfristig gesichert und unter Berücksichtigung der bestehenden Verkehrs-

infrastruktur planmäßig weiterentwickelt werden sollen. 

 

lit. d) Einkaufzentren: (rosa Farbgebung)  

ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind  

Gebiete für Bauland ð Einkaufszentren 1 und 2, deren zugehörige Verkehrs-

flächen und Pufferzonen. 

 

lit. e) Landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete: (braune Farbgebung) 

ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bau-

land ð Dorfgebiete, Verkehrsflächen und der landwirtschaftlichen Nutzung 

ergänzende Sondernutzungen im Freiland (insbesondere Reitanlagen, 

Sportanlagen). 

 

Landwirtschaftliche Bereiche sind räumlich-funktionell abgestimmte  

Siedlungsräume mit noch vorwiegend landwirtschaftlicher Funktion (Hof-

stellen), untergeordneter Wohnfunktion (betriebszugehörige Wohn-

funktionen, in Einzelfällen auch Wohnnutzungen für Dritte). Das heißt, auch 

nicht betriebszugehörige Wohnfunktionen, wie bestehende Dienstleistungs-

einrichtungen und örtliches Gewerbe können in diesen zum Teil unter-

schiedlichen Nutzungen in einem historisch tradierten Naheverhältnis  

weiterhin bestehen. Der betriebliche Weiterbestand und etwaige Er-

weiterungsflächen der landwirtschaftlichen Betriebe sind langfristig zu  

sichern. Andere Nutzungen haben sich grundsätzlich der landwirt-

schaftlichen Funktion unterzuordnen bzw. sind in gegenseitiger Ab-

stimmung geordnet weiterzuentwickeln. 

 

lit. f) Tourismus, Ferienwohnen: (magenta Farbgebung) 

zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland ð Kur-

gebiete, Erholungsgebiete und Ferienwohngebiete sowie der Nutzung nicht 

entgegenstehende Sondernutzungen im Freiland (insbesondere private wie 

öffentliche Parkanlagen sowie Spielplätze) und Verkehrsflächen (Gemeinde-

straßen, Parkplätze udgl.).  

 

Erholungsbereiche dienen dem Erhalt und der planmäßigen Weiterentwick-

lung von bestehenden Einrichtungen/Betrieben sowie der Entwicklung von 

künftigen, auf den Bedarf abgestimmten Nutzungen im Bereich des (Er-

holungs-) Tourismus, der Freizeitnutzung und Anlagen sonstiger Er-

holungszwecke für die Gemeindebevölkerung, wodurch Solar- und Photo-

voltaikfreiflächenanlagen, Abfallbehandlungsanlagen udgl. ausgeschlossen 

sind. 
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lit. g)  Bereiche mit 2 Funktionen (Schraffur in der Farbe der jeweiligen Nutzung):  

im Flächenwidmungsplan sind die jeweiligen Nutzungen gemäß den jeweils 

definierten Funktionen gemäß § 3 (2) Z. 2 (Gebiete mit baulicher Entwick-

lung) bzw. Z. 3 lit. a) (Vorrangzonen/Eignungszonen) zulässig. 

 

Bereiche mit 2 Funktionen werden aufgrund des Erfordernisses der Dar-

stellung zweier Funktionen und der bestehenden und künftig beabsichtigten 

Nutzung als sich überlagernde Funktion (Schraffur in der Farbe der  

jeweiligen Nutzung) festgelegt. Diese betreffen z.B. zentrale Funktionen iVm 

Wohnfunktionen ebenso betriebliche Funktionen in Überlagerung mit Wohn-

funktionen, landwirtschaftliche Funktionen mit Wohnfunktion.  

Bei überlagernden Nutzungen ist im Falle von Änderungen der bisherigen 

Baulandfestlegung z.B. Industrie und Gewerbe zu Zentrumsfunktion  

(Forschung, Entwicklung) diese dann zulässig, wenn aus siedlungs-

politischer Abwägung diese neue Nutzung umgesetzt werden soll. 

 

lit. h)  Entwicklungspotenziale (punktierte Darstellung, Farbe nach den Gebieten 

mit baulicher Entwicklung) dienen der planmäßigen und bedarfsorientierten 

Weiterentwicklung bestehender (Siedlungs-) Strukturen während der ge-

samten Geltungsdauer des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1.00 der 

Marktgemeinde Ilz (mind. 15 Jahre). 

 

Die Entwicklungspotenziale und Gebiete mit baulicher Entwicklung werden 

durch Entwicklungsgrenzen nach außen hin räumlich begrenzt. Als Poten-

zial sind alle unbebauten Flächen über 3.000 m², unabhängig von ihrer 

Ausweisung im Flächenwidmungsplan darzustellen. Wenn sich die  

Nutzungsgrenzen unterschiedlicher Funktionen nicht an eindeutigen Struk-

turlinien (z.B.: Straßen oder Gewässer) orientieren, sind Abweichungen im 

Ausmaß von einer ortsüblichen Bauplatztiefe (ca. 30 m ð 40 m) zulässig. 

 

lit. i)  Räumlich zeitliche Entwicklungspriorität (Pfeile in der Farbe jeweils nach 

Gebiet mit baulicher Entwicklung) dienen der planmäßigen und bedarfs-

orientierten Weiterentwicklung bestehender (Siedlungs-) Strukturen. 

 

Z.3 Örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen und Freihaltezonen: 

lit. a) örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen für Erholung, Sport, Freizeit (grün 

schraffierte Bereiche) und örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen für Ener-

gieerzeugung und Sonstiges (braun schraffierte Bereiche): 

ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind  

Sondernutzungen im Freiland und hierfür erforderliche Verkehrsflächen 

bzw. infrastrukturelle Ausstattungen.  

Die im Flächenwidmungsplan festgelegten Sondernutzungen haben sich an 

der Definition der Eignungszone gem. Entwicklungsplan zu orientieren. 
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Mit der Festlegung von Eignungszonen (auch in Überlagerung mit anderen 

Funktionen) sollen jene Bereiche langfristig gesichert werden, die aufgrund 

ihrer natürlichen Voraussetzungen, Standortqualität, Attraktivität, benach-

barten Einrichtungen und der besonderen räumlich-funktionellen Bedeu-

tung für die bestehenden, teilweise im Nahbereich befindlichen Siedlungs-

räume für Naherholung und Freizeitnutzung ihrer Bürger/-innen besonders 

geeignet sind (Fußballplätze, Tennisplätze, Sportplätze, Kinderspielplätze, 

aber auch Hochwasserrückhalteanlagen, Friedhofsbereich und Kleingärten 

sowie Parkanlagen und Kläranlagen). Abzuwägen ist im jeweiligen Anlass-

fall die erforderliche gegenseitige Berücksichtigung (zB Wohnen und Sport-

platz) bei Neuausweisungen. 

 

lit. b) Uferstreifen werden als Freihaltezonen (keine planliche Darstellung auf-

grund der Maßstäblichkeit im Entwicklungsplan Nr. 1.00) entlang natürlich 

fließender Gewässer von mind. 10,0 m, gemessen ab der Böschungsober-

kante gem. SAPRO Hochwasser sowie den Bestimmungen des REPRO Ost-

steiermark (Als Grünzonen gelten auch Uferstreifen in einer Breite von min-

destens 20 m an der Raab und 10 m (im funktional be-gründeten Einzelfall 

auch mehr als 10m), gemessen ab der Böschungsoberkante, entlang aller 

anderen natürlich fließenden Gewässern. In diesen Bereichen können für 

Baulückenschließungen geringen Ausmaßes Ausnahmen gewährt werden. 

Dabei ist die ökologische Funktion des jeweiligen Uferstreifens zu berück-

sichtigen.) festgelegt.  

Es sind folgende Ausnahmebestimmungen für die Setzung von baulichen 

Maßnahmen innerhalb dieser Freihaltezone gem. den Bestimmungen des 

SAPRO zulässig: 

¶ Ein Hochwasserschutz ist zumindest auf ein 100-jährliches Ereignis mit 

wirtschaftlich vertretbaren Kosten technisch möglich und 

¶ Es kommt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Abflusssituation 

und 

¶ Diese Flächen unterliegen nicht einer besonderen Gefährdung durch 

hohe Fließgeschwindigkeiten oder Wassertiefen, wie zB Abflussmulden. 

lit. c) Freihaltezonen (fhz) sind von Bebauung langfristig freizuhalten, wobei er-

forderliche technische Infrastruktureinrichtungen (Kanal, Wasser, Strom 

und Zufahrt) ausgenommen sind. Diese dienen der Reduktion von allfällig 

negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild in sensiblen Bereichen 

(zB Kuppen, sichtexponierte Bereiche, é).  
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(3) Entwicklungsgrenzen im Entwicklungsplan: 

 

Zur Begrenzung von Gebieten baulicher Entwicklung nach außen werden nachfolgende Ent-

wicklungsgrenzen aufbauend auf den Bestimmungen des StROG 2010 und der geltenden 

Planzeichenverordnung 2016 festgelegt und im Entwicklungsplan Nr. 1.00 dargestellt: 

 

 
 

Relative Entwicklungsgrenzen dürfen unter Berücksichtigung des Raumordnungsgrund-

satzes ăSiedlungsentwicklung von Innen nach AuÇenò um eine ort¿bliche Bauplatztiefe (Ein-
familienhaus Bauplatz, 30 m ð 40 m) überschritten werden.  

 

Z.1  Naturräumliche Entwicklungsgrenzen mit lfde. Nr. 1-4 

a) Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenzen (durchgehende grüne Linie mit lfd. 

Nr.) sind langfristig nicht zu überschreitende Grenzen, die aufgrund von natur-

räumlichen Gegebenheiten (Geländesituation, Gewässer, Waldgrenzen, gliedern-

de Grünraumelemente) festgelegt werden. Abänderungen sind dann möglich, 

wenn gemäß § 42 Abs 8 StROG 2010 nachweislich geänderte Planungsvoraus-

setzungen ableitbar sind und die damit verbundenen Änderungen der Fest-

legungen (Entwicklungsgrenzen und Gebiete baulicher Entwicklung hinsichtlich 

Ausmaßes und Art) als zulässig zu erachten sind. 

 

b) Relative naturräumliche Entwicklungsgrenzen (strichlierte grüne Linie) sind  

Grenzen, bei denen Überschreitungen bei gegebener Kriterienerfüllung (Hoch-

wasserfreistellung, Entlassung aus dem Forstzwang) und gegebener Entwicklung 

von innen nach außen ohne Änderung des Entwicklungskonzeptes Nr. 1.00/ Ent-

wicklungsplanes Nr. 1.00 im Ausmaß einer ortsüblichen Bauplatz-tiefe (ca. 30 m 

ð 40 m) zulässig sind.  

 

Z.2  Siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen mit lfde. Nr. 1-8 

a. Absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen (durchgehende rote Linie mit lfd. 

Nr.) sind langfristig nicht zu überschreitende äußere Grenzen, die aufgrund von 

siedlungspolitischen Entscheidungen (Erhaltung der bestehenden Siedlungs-

strukturen aufgrund kompakter Siedlungsgefüge zur Wahrung des Ortsbildes - En-

sembleschutz) oder siedlungspolitischer Rahmensetzungen (eingefrorene Rechts-

bestände, Entwicklungspotenziale) festgelegt werden. Abänderungen sind dann 

möglich, wenn gemäß § 42 Abs 8 StROG 2010 nachweislich geänderte  

Planungsvoraussetzungen vorliegen und die damit verbundenen Änderungen der 

Festlegungen (Entwicklungsgrenzen und Gebiete baulicher Entwicklung hinsichtlich 

Ausmaßes und Art) als zulässig zu erachten sind. 
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b. Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen (strichlierte rote Linie mit lfd. Nr.) 

sind Grenzen, bei denen Überschreitungen bei gegebener Kriterienerfüllung (keine 

Nutzungskollisionen zu erwarten) und gegebener Entwicklung von innen nach  

außen ohne Änderung des Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes Nr. 1.00 im 

Ausmaß einer ortsüblichen Bauplatztiefe von ca. 30 m ð 40 m zulässig sind. 

Naturräumliche Entwicklungsgrenzen: 
 

Lfde. Nr. Definition: 

1 Freihaltung von Uferstreifen bzw. Gewässern   

2 Erhaltung von Wald- und/oder Gehölzstreifen 

3 Fehlende naturräumliche Voraussetzungen  

4 Erhaltung der charakteristischen Kulturlandschaft, ökologisch- oder 
klimatisch bedeutsamer Strukturen  

 

Siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen: 
 

Lfde. Nr. Definition: 

1 Baulandbedarf unter Berücksichtigung vorrangiger Entwicklungen in 
Siedlungsschwerpunkten 

2 Nutzungsbeschränkungen durch übergeordnete Planungen und  
Sicherstellung anderer Planungen 

3 Nutzungsbeschränkungen aufgrund von Immissionen 

4 Vermeidung von Nutzungskonflikten 

5 Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes 

6 Mangelhafte Infrastruktur oder Erschließung 

7 Gemeindegrenze 

8 Stilllegung des land- und/oder forstwirtschaftlichen Betriebes 

 

 
§ 4 

RAUMBEDEUTSAME ZIELE UND MASSNAHMEN6 

 

(1) Sachbezogene Ziele und Maßnahmen (Entwicklungsziele für Sachbereiche): 

Zielsetzungen: 

Z.1 Naturraum und Umwelt: 

¶ Berücksichtigung bei künftigen Baulandfestlegungen auf die gegebene topographische 

Situation (exponierte Kuppen ð und Hanglagen)  

¶ Erhaltung des regionstypischen Landschaftsbildes als Attraktivitätsfaktor für den zu 

entwickelnden Fremdenverkehr/ Thermentourismus. Erhaltung und Entwicklung von 

Erholungs- und Erlebniszonen. 

¶ Verstärkte Nutzung einheimischer erneuerbarer Energieressourcen für die Raum-

heizung, ev. auch auf Geothermiebasis. 

¶ Erhaltung der Flurgehölzstreifen, der Auwaldungen und Auwaldreste entlang der Ge-

wässer sowie der Buschvegetation an den Waldrändern. 

 

 
6  durchgestrichene Textzeilen werden nicht mehr weiterverfolgt. 
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Maßnahmen: 

¶ Festlegung von Freihaltebereichen bzw. absoluten Entwicklungsgrenzen im Entwick-

lungsplan Nr. 1.00.  

¶ Festlegung von Gebieten mit baulicher Entwicklung einschließlich zugehöriger Entwick-

lungspotenziale im Entwicklungsplan Nr. 1.00.  

 

Z.2 Siedlungsraum und Bevölkerung: 

Zielsetzungen: 

¶ Attraktivierung der Siedlungsschwerpunkte durch unterschiedliche Wohnformen und 

ein optimales Infrastrukturangebot iVm mit einer guten Anbindung an den öffentlichen 

Verkehr und an das überregionale Straßennetz. 

¶ Schaffung von Pufferbereichen zwischen Industrie- und Gewerbebereichen zu Wohnbe-

reichen. 

¶ Verdichtung der (Wohn-) Siedlungsgebiete mit guter Erreichbarkeit der vorhandenen 

Infrastruktur. 

¶ Entflechtung der Nutzungsfunktion Wohnen in Fällen miteinander unverträglichen  

Nutzungen. Verhinderung neuer Siedlungsgebiete, welche mit bestehenden oder näher 

rückenden Gewerbebetrieben kollidieren könnten.  

¶ Möglichkeit der Ansiedlung weichender Erben in den stärker besiedelten dezentralen 

Siedlungsbereichen. Förderung des genossenschaftlichen Wohnbaues und vor allem 

der Sanierung von erhaltenswertem Haus- und Wohnungsbestand. 

¶ Steigerung der Bevölkerungszahl von derzeit 3.738 bis zum Jahr 2036 auf 4.000 Ein-

wohner. 

¶ Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze, Schaffung neuer Arbeitsplätze in allen  

Branchen. 

¶ Baulandmobilisierung zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten und geordneten 

Siedlungsentwicklung (Wohnstandortspotenziale).  

¶ Ansiedlung von Fachärzten zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung. 

Maßnahmen: 

¶ Festlegung von absoluten Entwicklungsgrenzen im Entwicklungsplan Nr. 1.00.  

¶ Festlegung von jeweils auf die bestehende Siedlungsstruktur sowie angestrebte Sied-

lungsentwicklung abgestimmten Gebieten mit baulicher Entwicklung einschließlich zu-

gehöriger Entwicklungspotenziale im Entwicklungsplan Nr. 1.00.  

¶ Festlegung von Bereichen mit zwei Funktionen (Überlagerungen) in Abstimmung mit 

der angestrebten Siedlungsentwicklung 
 

Z.3  Wirtschaft: 

Zielsetzungen: 

¶ Bestandssicherung bestehender land- und forstwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich  

ihrer Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit durch Berücksichtigung von ausreichen-

den Schutzabständen lt. vorläufiger Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus der 

Nutztierhaltung in Stallungen; Erhaltung von landwirtschaftlich ertragreichen Böden 

durch Ausweisung von Bauland nur im Bereich geordneter Siedlungsentwicklung. 
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¶ Erhaltung der historisch tradierten dörflichen Strukturen unter Beachtung der bis-

herigen Entwicklung von Vollerwerbslandwirten zu Nebenerwerbsbetrieben sowie  

größeren zusammenhängenden landwirtschaftlichen Produktionsflächen im Ge-

meindegebiet; Stärkung bzw. weitere Attraktivitätssteigerung und schrittweise An-

hebung des Tages- und Ausflugstourismus zur Förderung der bestehenden Betriebe 

(zB Buschenschªnken) iVm den Zielsetzungen des ăSteirischen Vulkanlandesò. 

¶ Sicherung und bedarfsgerechte mittel- bis langfristige Erweiterung von lokal bedeut-

samer, leistungsfähiger und ausgewogener Versorgungsinfrastruktur, insbesondere zur 

weiteren Ansiedlung von Betrieben  

¶ Nutzung der Geothermischen Energie in der Landwirtschaft. 

¶ Entwicklung und Förderung bestehender Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe;  

Förderung der Gastgewerbebetriebe; Einräumung entsprechender Erweiterungs-

möglichkeiten für bestehende Betriebe. 

¶ Weiterentwicklung der bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete mit der Zielsetzung 

einer Mischung von Klein-, Mittel- und Großbetrieben unterschiedlichster Branchen 

und Festlegung von Vorbehaltsflächen zur Besicherung von geeigneten Grundstücken. 

¶ Ausweisung von Kur- und Erholungsgebieten zwischen Ilz und Dörfl für die Errichtung 

von touristischen Betrieben und deren Nebeneinrichtungen. 

Maßnahmen: 

¶ Festlegung von absoluten Entwicklungsgrenzen im Entwicklungsplan Nr. 1.00.  

¶ Festlegung von Gebieten mit baulicher Entwicklung für landwirtschaftlich geprägte 

Siedlungsgebiete, Industrie, Gewerbe und Tourismus, Ferienwohnen einschließlich zu-

gehöriger Entwicklungspotenziale im Entwicklungsplan Nr. 1.00.  

 

lit. a) Primärer Sektor: 

Zielsetzungen: 

¶ Erhaltung der räumlichen Voraussetzungen für eine lebens- und leistungsfähige Land- 

und Forstwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf deren Aufgaben im Bereich der 

Landschaftspflege und der Landschaftserhaltung und Berücksichtigung der im  

Rahmen der Neuerstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1.00 ermittelten 

ăSchutzabstªnde zu tierhaltenden Betriebenò durch Festlegung von absoluten Ent-

wicklungsgrenzen iVm verwendungszweckorientierten Gebieten mit baulicher Ent-

wicklung und Freihaltebereichen im Entwicklungsplan (EP) im Anlassfall.  

¶ Sorgfältige Prüfung von Nutzungsprioritäten in Zusammenhang mit Bauland-

erweiterungen (Vermeidung von Nutzungskonflikten zwischen traditionellen landwirt-

schaftlichen Betrieben und künftiger Wohnnutzung durch maßvolle Abstands-

regelungen) ð rechtliche Absicherung von bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben. 

¶ Sicherung der Lebensumstände der Landwirte durch die Förderung von Urlaub am 

Bauernhof, Vermarktung bäuerlicher Produkte auf Bauernmärkten, Ab Hof Verkauf, er-

neuerbare Energie udgl. 

Maßnahmen: 

¶ Festlegung von absoluten/relativen Entwicklungsgrenzen im Entwicklungsplan Nr. 

1.00 unter Berücksichtigung der jeweiligen land- und forstwirtschaftlichen Betriebs-

nutzungen. 
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¶ Festlegung von vorwiegend Gebieten mit baulicher Entwicklung für landwirtschaftlich 

geprägte Siedlungsgebiete einschließlich zugehöriger Entwicklungspotenziale im Ent-

wicklungsplan Nr. 1.00 in Abstimmung mit der vorhandenen dörflichen Siedlungs-

struktur. 
 

lit. b) Sekundärer Sektor: 

Zielsetzungen: 

¶ Rücksichtnahme auf bestehende gewerbliche Betriebsstandorte und deren allfällige 

Erweiterungsmöglichkeiten bei allen Festlegungen und Maßnahmen der Örtlichen 

Raumplanung, insbesondere in der räumlich-funktionellen Gliederung im Entwick-

lungsplan. 

¶ Sicherung der bestehenden industriell-gewerblichen Betriebe sowie Schaffung von ge-

eigneten Erweiterungsflächen im Anschluss an bestehende Gewerbebetriebe unter Be-

rücksichtigung einer wirtschaftlichen Aufschließung und Vermeidung von allfälligen 

Nutzungskonflikten durch aufeinander abgestimmte Baulandfestlegungen im Flächen-

widmungsplan. 

¶ Schaffung der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung von weiteren 

Gewerbebetrieben durch 

¶ Langfristige Sicherung potenzieller, verfügbarer Industrie- und Gewerbestandorte so-

wie bestehender Nutzungen entsprechend den Festlegungen des Entwicklungsplanes  

Maßnahmen: 

¶ Festlegung von absoluten/relativen Entwicklungsgrenzen im Entwicklungsplan Nr. 

1.00 unter Berücksichtigung der vorhandenen betrieblichen Nutzungen einschließlich 

erforderlicher Erweiterungsmöglichkeiten. 

¶ Festlegung von Gebieten mit baulicher Entwicklung für Industrie, Gewerbe im Entwick-

lungsplan Nr. 1.00 einschließlich von Entwicklungspotenzialen unter Berücksichtigung 

der Erschließung und Erreichbarkeit bzw. Berücksichtigung des jeweils betroffenen 

Siedlungsbestandes (Vermeidung von Nutzungskonflikten). 

¶ aktive Bodenpolitik und Baulanderschließung zur Schaffung eines nutzbaren An-

gebotes an geeigneten und gut erschließbaren Industrie- und Gewerbeflächen 

¶ Vergrößerung der Branchen- und Produktvielfalt durch Förderung entwicklungsfähiger 

Klein- und Mittelbetriebe 
 

lit c) Tertiärer Sektor/Tourismus/Dienstleistung: 
Zielsetzungen: 

¶ Erhaltung und Bestandssicherung der vorhandenen gewerblichen Betriebe und Dienst-

leistungseinrichtungen in den einzelnen Ortszentren durch 

¶ Erhaltung des Angebots an Freizeiteinrichtungen, insbesondere auch der  

bestehenden kulturellen Einrichtungen und der baulichen und historischen Sehens-

würdigkeiten. 

Maßnahmen: 

¶ Festlegung von Gebieten mit baulicher Entwicklung für Tourismus/Ferienwohnen im 

Entwicklungsplan Nr. 1.00 einschließlich von Entwicklungspotenzialen unter Berück-

sichtigung der jeweils bestehenden Siedlungsstruktur.  
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¶ Schaffung der rechtlichen Grundlagen zur Erweiterung bestehender bzw. Ansiedelung 

von neuen Handels- und Dienstleistungseinrichtungen zur Erhaltung der Versorgungs-

funktionen (Leitspital). 

 

Z.4  Technische Infrastruktur und Gemeinbedarfseinrichtungen: 

Zielsetzungen: 

¶ Rechtliche Rahmensetzung für die Entwicklung von Freizeit-, Sport-, Gesundheits- und 

kulturellen Aktivitäten. 

¶ Weiterentwicklung als Industrie- und Gewerbestandort - Ausbau des überregionalen 

Wirtschaftsparks durch Förderung aller Aktivitäten, die der Verbesserung des An-

gebotes als Teilregionales Zentrum und Dienstleistungsstandort dienen. 

¶ Ausbau der Gastgewerbe- und Tourismusschiene iVm dem Kultur- und Naturtourismus. 
¶ Erstellung einer Verkehrsplanung zusammen mit der Freiraumplanung für den Bau der 

Zufahrtstraßen. 

¶ Koordination des Ausbaus des Wander- und Radwegenetzes mit den Nachbar-

gemeinden. 

¶ Erhaltung und Ausbau der Sport-Infrastruktur. 

¶ Steigerung der gemeindeeigenen Einnahmen durch Zuwachs an Betrieben und  

Arbeitsplätzen. 

¶ Vorsorge zur langfristigen Sicherstellung eines ausreichenden Energieangebotes 

(Nahwärmeversorgungseinrichtungen) durch vermehrten Einsatz von erneuerbaren 

Energieträgern unter bestmöglicher Ausnutzung der natürlichen Ressourcen (zB Bio-

masse, Solarenergie, Photovoltaik, Wasserkraft) und Setzen von Maßnahmen zur 

Energieeinsparung. Vorzugsweise sind Photovoltaik-/Solaranlagen auf Dachflächen zu 

errichten.  

¶ Förderung dezentraler Nahwärmeversorgungseinrichtungen (Biomasseheizkraftwerke, 

o.ä.), nicht zuletzt auch in Hinblick auf die Förderung einheimischer, regenerierbare 

Energieträger (Zuerwerb für Landwirte). 

¶ Vorzugsweise sind Photovoltaik-/Solaranlagen auf Dachflächen zu errichten. Fest-

legung von Sondernutzungen im Freiland im Flächenwidmungsplan für PV-Frei-

flächenanlagen nur dann, wenn diese im öffentlichen Interesse stehen (zB Ein-

speisung ins Stromnetz, wirtschaftlicher Netzanschluss), sich in das vorherrschende 

Straßen-, Orts- und Landschaftsbild integrieren lassen und keine mittel- bis hoch-

wertigen landwirtschaftlich nutzbare Böden in Anspruch nehmen bzw. diese segmen-

tieren.  

Maßnahmen: 

¶ Festlegung von örtlichen Vorrangzonen/Eignungszonen für Energieerzeugung- und Ver-

sorgungslagen sowie für Erholung, Sport und Freizeit im Entwicklungsplan Nr. 1.00 

bzw. im Anlassfall nach Prüfung der o.a. Zielsetzungen.  

¶ Festlegung von auf die jeweils angestrebten Siedlungsentwicklung abgestimmten Ge-

bieten mit baulicher Entwicklung einschließlich zugehöriger Entwicklungspotenziale im 

Entwicklungsplan Nr. 1.00.  
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(2) Entwicklungsziele für die im Entwicklungsplan festgelegten Siedlungsräume nach Entwick-

lungsprioritäten: 

 

Die Klassifizierung der einzelnen Ortsteile nach Entwicklungsprioritäten stellt keine zeitliche 

Reihung dar, sondern erfolgt zur qualitativen und quantitativen Zuteilung einer geordneten 

Baulandentwicklung. 

 

Z.1 Entwicklungspriorität 1: 

Ilz (Regionaler Siedlungsschwerpunkt gem. REPRO Oststeiermark) und Nestelbach 

im Ilztal (Örtlicher Siedlungsschwerpunkt seitens der Marktgemeinde Ilz): 

¶ Erhaltung und Stärkung jeweils des Zentrumsbereiches (Ortskern) zur  

Sicherstellung und bedarfsorientierten Weiterentwicklung von Handels- und 

Dienstleistungsreinrichtungen sowie öffentlichen Einrichtungen und  

Anlagen unter weitestgehender Vermeidung von gegenseitigen Stör-

wirkungen und unter Bedachtnahme der Zielsetzungen zur Ortsbildpflege 

und Ortsbilderhaltung; Schaffung attraktiver Wohngebiete mit guter infra-

struktureller Versorgung. 

¶ Bedarfsorientiertes Schließen der noch unverbauten Lücken unter Heran-

ziehung von spezifischen Gestaltungs- und Planungsinstrumenten (zB Be-

bauungsplan) im Anlassfall. 

¶ Rücksichtnahme bei künftiger Baulandverwertung auf die vorhandenen Be-

einträchtigungen (Hochwassergefährdung, Lärmemissionen) sowie vor-

handenen technischen Infrastruktureinrichtungen. 

¶ Bedarfsorientierte Erweiterungen in geeigneten zentrumsnahen Lagen. 

 

Z.2 Entwicklungspriorität 2: 

Die festgelegte Prioritätenreihung der u.a. Ortsteile erfolgt aufgrund der  

bestehenden, teilweise kompakten Siedlungsstrukturen iVm den vorhandenen  

Infrastruktureinrichtungen und der in diesen Gebieten vorrangig anstrebten  

Bevölkerungsentwicklung, wobei diese gegenüber den anderen Ortsteilen historisch 

tradierte Siedlungsgebiete darstellen. Für diese Siedlungsgebiete wird die bedarfs-

orientierte Erweiterung der bestehenden Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung 

der naturräumlichen Gegebenheiten (teilweise steile Hanglage, zusammen-

hängende Waldflächen, Hochwassergefährdung, vorhandenen Lärmemissionen 

udgl.) festgelegt. 

¶ Ortsteile: Buchberg, Damberg, Hochenegg, Hofing, Ilzberg, Industriegebiet 

Kalsdorf, Kalsdorf bei Ilz, Nestelberg, Neudorf bei Ilz (Örtlicher Siedlungs-

schwerpunkt), Obereichberg, Reigersberg, Rosenberg, Stauterleithen,  

Unterberg, Wolflauf 
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PRÄAMBEL 

 
Mit 1.1.2015 ist die Gemeindestrukturreform des Landes Steiermark in Kraft getreten und rief 

damit neben den zahlreichen Gebietsänderungen hinsichtlich der von der Fusion erfassten  

Gemeinden auch geänderte Rahmenbedingungen für die örtliche Raumplanung hervor. Somit 

auch für die neue Marktgemeinde Ilz (ehem. Gemeinden Ilz und Nestelbach im Ilztal). 

 

Der Gesetzesauftrag lautet, dass Fusionsgemeinden ab dem Wirksamwerden der Gebiets-

änderung ein neues Entwicklungskonzept mit zugehörigem Entwicklungsplan und Flächen-

widmungsplan innerhalb von fünf Jahren zu erstellen haben. 

 

In Abstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 

(LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 117/2017, LGBl. Nr. 06/2020), den Festlegungen des gelten-

den Landesentwicklungsprogrammes 2009 (LGBl. Nr. 75/2009 idF LGBl. Nr. 37/2012) und des 

geltenden Regionalen Entwicklungsprogrammes für die Region Oststeiermark (LGBl. Nr. 

86/2016, Rechtskraft: 16.07.2016) wurden deshalb die siedlungs- und kommunalpolitischen 

Entwicklungsziele der ehemaligen Gemeinden in Sitzungen der Sachbereichsleiter/-innen evalu-

iert bzw. über-arbeitet und nach dem Leitfaden ă¥rtliches Entwicklungskonzeptò des Amtes der 
Stmk. Landesregierung gegliedert. 

 

Die nunmehr getroffenen Festlegungen im ersten Örtlichen Entwicklungskonzept/ Entwicklungs-

plan der neuen Marktgemeinde Ilz basieren auf dem geltenden StROG 2010 mit dem lang-

fristigen Planungshorizont von 15 Jahren. Der Entwicklungsplan wird gem. Planzeichenver-

ordnung 2016 (Quelle: Amt der Stmk. Landesregierung, LGBl. Nr. 80/2016, Rechtskraft mit 

01.10.2016) im Maßstab M 1:10.000 für das gesamte neue Gemeindegebiet dargestellt und 

werden die darin enthaltenen Festlegungen im Erläuterungsbericht im Detail näher begründet. 

 

Aus den nachfolgenden Erläuterungen zu den Bestimmungen im Verordnungswortlaut und im 

Entwicklungsplan können auch die Veränderungen/Neufestlegungen von raumrelevanten  

Entwicklungszielen nachvollzogen und nähere Angaben zu den Sachthemen Naturraum und  

Umwelt, Siedlungsraum und Bevölkerung, Wirtschaft sowie Technische Infrastruktur entnommen 

werden. Der Nachweis über die Neufestlegungen wurde entsprechend dem  

Kontrollinstrument der Örtlichen Raumplanung ð der strategischen Umweltprüfung (SUP) ð  

geführt, wobei im Zuge der Prüfung nach Ausschlusskriterien festgestellt werden konnte, dass 

keine Prüfung der Umwelterheblichkeit notwendig ist, da die Eigenart und der Charakter der  

Gebiete erhalten bleiben. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG DER RÄUMLICHEN BESTANDSAUFNAHME 

1.1 ALLGEMEINES ZUR MARKTGEMEINDE ILZ 

Mit 1.1.2015 ist die Gemeindestrukturreform des Landes Steiermark in Kraft getreten und 

rief damit neben den zahlreichen Gebietsänderungen hinsichtlich der von der  

Fusion erfassten Gemeinden auch geänderte Rahmenbedingungen für die örtliche Raum-

planung hervor. Somit auch für die neue Marktgemeinde Ilz, die aus den ehem. Gemeinden 

Ilz und Nestelbach im Ilztal entstanden ist. Grundlage dafür war das Steiermärkische  

Gemeindestrukturreformgesetz ð StGsrG. 

Die neue Gemeinde mit 3.720 Einwohnern (01.01.2017) und ihren 14 Katastralgemeinden 

erstreckt sich über eine Fläche von ca. 39 km². 

 

 
 

 

Abbildung 1 ð Schrägluftaufnahmen, Quelle: Homepage der Gemeinde 

 

Die Marktgemeinde Ilz liegt in der Oststeiermark unmittelbar an der Abfahrt der A2 

Ilz/Fürstenfeld, sowie an der Nord-Südverbindung Hartberg-Riegersburg und ist das Tor 

zum Vulkanland und der Eingang ins steirische Thermenland.  
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Für die Besucher sind als Sehenswürdigkeit zu empfehlen: die dem heiligen Jakobus ge-

weihte Pfarrkirche, das Heimatmuseum, welches in fünf Schauräumen und einem Schau-

stollen mit einer originalen Grubenlok einen Überblick über die Gemeinde, Handwerk, 

Landwirtschaft und Kohlebergbau von Ilz und Umgebung gibt. 

 

Die drei Schlösser Kalsdorf, Benndorf und Feistritz erreicht man gemütlich über Wander- 

und Radwanderwege. Im Frühjahr, wenn die Apfelbäume in ihrer Blütenpracht erstrahlen 

und im Herbst, wenn sich die unzähligen Apfelbäume unter der Last der reifen Äpfel biegen, 

zeigt sich die Region bei einer Wanderung auf dem "Ilzer Rosenapfelweg" in ihrer vollen 

Pracht. Mehrere Teichanlagen laden zum Ausruhen ein. Gemütliche Gaststätten, Buschen-

schenken und eine urige Mostschenke verwöhnen mit kulinarischen Köstlichkeiten. 

 

Die Gemeinde ist Mitglied im ăSteirischen Vulkanlandò. Als sichtbares Zeichen vereint die 

Marke Vulkanland alle Qualitäten der Region in sich, sie steht für die besonderen Werte 

und Stärken des Steirischen Vulkanlandes, für eine ganzheitliche Zukunftsfähigkeit sowie 

die wirtschaftlichen Schwerpunkte Kulinarik, Handwerk und Lebenskraft. 

 

Ilz grenzt im Norden an Großsteinbach, im Osten an Großwilfersdorf und im Süden an 

Ottendorf an der Rittschein an. Im Süden liegt die Marktgemeinde Riegersburg im Bezirk 

Südoststeiermark. Im Westen liegt die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf, im Nordwes-

ten die Marktgemeinde Sinabelkirchen und im Norden die Gemeinde Gersdorf an der Feist-

ritz im Bezirk Weiz. 

 

Die Marktgemeinde gliedert sich in 14 Katastralgemeinden: 

 

Katastralgemeinden: 

¶ Buchberg (0,93 km²) 
¶ Eichberg (2,50 km²) 
¶ Dambach (1,09 km²) 
¶ Dörfl (2,23 km²) 
¶ Hochenegg (4,27 km²) 
¶ Ilz (2,14 km²) 
¶ Kalsdorf (2,82 km²) 
¶ Kleegraben (3,35 km²) 
¶ Leithen (5,40 km²) 
¶ Mutzenfeld (1,85 km²) 
¶ Nestelbach (4,97 km²) 
¶ Nestelberg (0,85 km²) 
¶ Neudorf (4,83 km²) 
¶ Reigersberg (2,05 km²) 

Im nachfolgenden wird auf die einzelnen Sachbereiche und Themenfelder gem. Leitfaden 

zum ÖEK des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung näher eingegangen.  
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1.2 ZUSAMMENFASSUNG DER RÄUMLICHEN BESTANDSAUFNAHME 

Ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsaufnahme und der Problemanalyse (Juni 

2016) wurden die bisher geltenden siedlungs- und kommunalpolitischen Zielsetzungen 

evaluiert. Die aktuellen Nutzungen wurden im Bestandsplan und in zugehöriger  

Bestandsliste näher dokumentiert. 

 

 
Abbildung 2 ð Ausschnitt Bestandsplan, Stand: Juni 2016 (unmaßstäblich) 

 
Abbildung 3 ð Schrägluftbildaufnahme vom 30.03.2011 (unmaßstäblich) 
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1.2.1 Beschreibungen der einzelnen Siedlungsräume 

Ehem. Marktgemeinde Ilz: 

 

Hauptort Ilz 

 
 

Der Hauptort Ilz umfasst das Ortszentrum, ausgehend vom Kreuzungsbereich (Hauptplatz) 

der Landesstraßen B 65 und B 66 sowie die im Osten vorhandenen Landesstraßen L 404 

und L 441 und gliedert sich räumlich in einen von wirtschaftlichen, öffentlichen sowie  

sozialen Funktionen und Einrichtungen geprägten Siedlungsraum in teilweiser Gemenge-

lage mit zum Teil dichter Gebäudenutzung. Entlang der überregionalen Verkehrsträger be-

finden sich die historisch angesiedelten Gewerbebetriebe (Handel, Dienstleistung, Produk-

tion) sowie die zugehörigen Wohngebiete. Im Süden des Hauptortes bestehen Sport-, Frei-

zeit- und Naherholungseinrichtungen. Nördlich des Hauptplatzes ist eine zusammen-

hängende Wohnnutzung, bestehend überwiegend aus Einfamilienwohnhäusern mit zuge-

hörigen Nebengebäuden, vorhanden. Folgende Betriebe befinden sich innerhalb des  

Zentrumsbereiches des Hauptortes Ilz: 

Raumausstattung Frad, Lebensmittelmarkt Hofer, Schneiderei Wagner, Fotographie Mayr, 

Egger Glas, Ing. Büro Donner, Tischlerei Friedheim, Gasthaus Gradwohl, Jacobus Apotheke, 

Autohaus Mager, Arzt, Elektro, Psychologin, Physio, Polizei, Raiffeisenbank, Bäckerei Mild, 

Fleischerei Turza, Elektro, Trafik, Bäckerei Hütter, Lebensmittelmarkt Spar, Mode Isabella, 

Musikschule und Musikverein, Secondhand Laden, Fotograf Posch, Friseur, Sparkasse, Kul-

turhaus, Nah & Frisch Baronigg, ehem. Gasthaus, Bäckerei, Putzerei Peritsch, Bestattung 

Taucher, Physio-therapie, Lebenshilfe, Installation Janisch, Bestattung Großschädl, Friseur 

Gosnik, Marktgemeindeamt, Graf Carello, Rettung, Tankstelle, ăI-Parkò mit Cafe, Fahrschu-
le, Zahnarzt, Büros und Friseur, Gasthaus Zebra, Friseurbedarf Strempfl sowie Möbelhaus 

Fürst Creativ. 
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Ortsteile/Siedlungsansätze 

Die in der ehem. Marktgemeinde Ilz vorhandenen Ortsteile bzw. Siedlungsbereiche weisen 

aufgrund der vorhandenen topografischen Gegebenheiten (teilweise steile Hanglage) iVm 

der jeweiligen Verkehrsinfrastruktur teilweise historisch tradierte Bebauungsformen auf. 

Der Süden und Norden des ehem. Gemeindegebietes wird durch die vorhandenen unter-

schiedlichen Tal- und Riedellangen geprägt und sind daraus die langestreckten Band-

strukturen sowie dörflichen Weiler entstanden. Die meist in peripherer Lage gelegenen In-

dustriegebiete sind aufgrund bestehender Gewerbebetriebe und der damit verbundenen 

Betriebsstandortsicherung entstanden.  

 

Im Ortsteil Kalsdorf wird neben der Nachverdichten der bestehenden dörflichen Struktur 

gleichsam die mittel- bis langfristige Betriebsstandortsicherung (Schalkmühle) auf Basis 

der bereits vorliegenden Wasserrechtlichen Bewilligungen des neuen Betriebsareales iVm 

einer Verlegung der Gemeindestraße angestrebt.  

 

Östlich des Hauptortes Ilz befindet sich der Örtliche Siedlungsschwerpunkt Neudorf bei Ilz, 

welcher durch die bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe (teilweise mit Tierhaltung) im 

Ortszentrum sowie die am jeweiligen Ortsrand entstandene Wohnsiedlungsstruktur geprägt 

wird. Im Nordosten ist eine untergeordnete gewerbliche Nutzung vorhanden. Östlich des 

ggst. Ortsteiles befindet sich die großräumig zusammenhängende Vorrangzone für  

Industrie, Gewerbe gem. REPRO Oststeiermark, gemeindeübergreifend mit der Gemeinde 

Großwilfersdorf. 

 

Die im Süden des Gemeindegebietes angestrebte touristische Entwicklung erfolgt aus-

schließlich in Abstimmung mit der Nachbargemeinde Ottendorf an der Rittschein, da eine 

entsprechende infrastrukturelle Erschließung iVm einer Siedlungsentwicklung bzw. Be-

bauung von Innen nach Außen, nur ausgehend von der Landesstraße L 442 iVm dem be-

stehenden Gemeindestraßennetz, umzusetzen ist. 
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Ehem. Gemeinde Nestelbach im Ilztal: 

 

Nestelbach (Ortszentrum) 

Der ehem. Hauptort befindet sich 

nördlich und südlich der Landes-

straße B 65 beidseits des Nestel-

baches. Das eigentliche Orts-

zentrum mit dem Gemeindeamt 

liegt östlich des Nestelbaches und 

bildet dort gemeinsam mit einer 

Grundausstattung (Gemeindeamt, 

Kindergarten und Volksschule) an 

zentralen Einrichtungen einen 

geschlossenen Zentrumsbereich.  

 

Der Hauptort bildet den siedlungsmäßigen Schwerpunkt innerhalb der Gemeinde, speziell 

für die nicht bäuerliche Bevölkerung und beherbergt darüber hinaus auch sämtliche vor-

handene öffentlich-soziale bzw. privatgewerbliche Einrichtungen. Neben dem  

geschlossenen Ortskern, welcher derzeit noch überwiegende landwirtschaftliche Funktion 

bei gleichzeitiger Wohnnutzung aufweist, befinden sich die heterogenen Ergänzungsberei-

che im Westen und Osten in einer funktionellen Durchmischungs- bzw. Umstrukturierungs-

phase, wobei verstärkt Wohnnutzung hinzukommt.  

 

Größere Entwicklungspotenziale für die zukünftige Ortserweiterung bzw. Verdichtung der 

bestehenden Bebauung bestehen speziell entlang der Landesstraße B 65 nördlich des ge-

schlossenen Ortskernes. Einschränkungen für die Siedlungsentwicklung sind durch einen 

ersichtlich gemachten Hochwasserüberflutungsbereich entlang des Nestelbaches sowie die 

vorhandenen Lärmemissionen entlang der Landesstraße B 65, gegeben. 

 

Südlich der Landesstraße B 65, direkt gegenüber dem Zentrumsbereich, befinden sich 

Sportflächen, welche einen Großteil der derzeit vorhandenen Sporteinrichtungen (Fußball, 

Tennis) aufnehmen. Daran anschließend folgt das großflächig zusammenhängende, teil-

weise bereits bebaute, Industrie- und Gewerbegebiet. Bereits ausgewiesene, größere,  

potenzielle Erweiterungsflächen im Anschluss nach Süden zum Ilzbach sowie nach Osten 

bieten sowohl aus lokaler als auch aus regionaler Sicht gute Standortvoraussetzungen, 

wenngleich zu deren Realisierung eine Verlagerung des derzeitigen Schwerverkehrs aus 

dem Ortsbereich zur A2-Südautobahn, durch den Bau eines Autobahnvollanschlusses im 

Bereich der derzeitigen Notausfahrt Hofing, unerlässlich ist. Folgende Betriebe befinden 

sich innerhalb des Zentrumsbereiches des Ortsteiles Nestelbach im Ilztal: 

Kindergarten, Volksschule, Gemeindezentrum, Fa. Wandtracht Fliesen, öffentlicher Park-

platz inkl. WC-Anlage, Fa. Profi Floors und Liebeshaar (Friseur), Fa. E-Striche Maier, AWZ 

und Bauhof Nestelbach, Fa. Royaldent ð Zahnarzt, Zahntechnik Wiedrich Dental und Fa. 

Lagerboxx.at ð WhyNot Immo GmbH. 
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Ortsteil Wolflauf 

Der bestehende Ortsteil nördlich 

des Ortszentrums weist im süd-

lichen Bereich verdichtete und im 

nördlichen Verlauf eine aufge-

lockerte, lückige Bebauung (über-

wiegend Wohnbebauung) auf, 

welche sich in einer geländemor-

phologisch markanten und  

darüber hinaus gebietstypischen 

Riedellage befindet.  

 

 

Ortsteil Nestelberg 

Aufgrund der Steilheit des Ge-

ländes und der vorhandenen 

Rutschhänge beschränkt sich die 

Bebauung auf die sehr schmalen 

Kammlagen entlang der Ge-

meindestraßen und die zentralen 

Flächen. Aufgrund der klima-

tischen Situation ist ein Vor-

rangstandort für Erwerbsobstbau 

sowie Spezialkulturen gegeben.  

 

 

Im Süden ist eine Erweiterung des bestehenden kleinräumigen Siedlungsansatzes nördlich 

der Landesstraße B 65 an der Gemeindegrenze zu Sinabelkirchen unter Berücksichtigung 

der Bestandssituation vorgesehen.  

 

Ortsteil Hochenegg 

Geschlossener Dorfcharakter mit 

einem funktionell wenig durch-

mischten, alten, landwirtschaftlich 

dominierten Dorfansatz sowie 

einem Richtung Süden anschlie-

ßenden jüngeren Wohngebiet. Der 

nördliche Abschnitt im Bereich der 

dort vorhandenen landwirtschaft-

lichen Gehöfte weist aufgrund der 

Nähe zur A2-Südautobahn bzw. geländebedingt eine starke Lärmbelastung auf, wobei 

zwschenzeitlich eine Lärmschutzwand errichtet wurde. 
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Die zum öffentlichen Gewässer hin abfallenden Hangbereiche im Südosten des Wohnge-

bietes weisen kleinräumig eine Erdrutschgefährdung auf. Besonders im Osten dieses Orts-

teiles befindet sich aufgrund seiner klimatischen Gunstlage ein Erwerbsobstgürtel.  

 

Der nach Südwesten an den Ortsteil Hochenegg anschließende Siedlungszug stellt eine ge-

bietstypische Riedelbebauung dar. Der überwiegende Anteil des gesamten Riedels weist 

Gebäude mit landwirtschaftlicher Nutzung auf, die sich in lockerer, meist ein- bis zwei-

zeiliger Anordnung entlang der Gemeindestraße orientiert.  

 

Der westliche Teilbereich weist bereits eine überwiegende Bebauung mit Einfamilienwohn-

häusern auf und reicht an diese nahe der Gemeindegrenze zur Marktgemeinde Markt 

Hartmannsdorf. Lokalklimatisch bzw. aus bodenmechanischer Sicht gesehen herrschen  

gute Voraussetzungen für eine Besiedelung vor. Die angestrebte Siedlungsentwicklung 

durch Verdichtung (Lückenschluß) und Baulandabrundung stellt aus der Sicht des Orts- und 

Landschaftsbildes eine durchaus orts- bzw. gebietstypische Bebauungsform dar. 

 

Ortsteil Hofing 

Der südlich der Autobahn gele-

gene und ehemals ausschließlich 

landwirtschaftlich strukturierte 

Weiler hat sich durch Neubau-

tätigkeit (Einfamilienwohnhäuser) 

nach Süden hin in Form eines 

aufgelockerten heterogenen Sied-

lungsgefüges ausgeweitet.  

Während die derzeit noch intakten 

Landwirtschaften im Bereich des geschlossenen Weilers im unmittelbaren Emissions-

bereich der A2-Südautobahn liegen, weist der südliche Siedlungsbereich deutlich bessere 

Standortvoraussetzungen auf. Aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes ist eine bau-

liche Verdichtung nach Süden hin anzustreben und ergeben sich natürliche Siedlungs-

grenzen aufgrund des vor Ort vorhandenen Waldbestandes bzw. des vorhandenen Erwerbs-

obstbaues iVm der bestehenden Siedlungsstruktur. 
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Ortsteil Eichberg-Dorf 

Eichberg-Dorf stellt einen derzeit 

noch intakten landwirtschaftlichen 

Weiler mit einigen Voll- bzw.  

Nebenerwerbslandwirten dar. Die 

Entwicklungsdynamik (Neubau-

tätigkeit) ist aufgrund der weitaus 

überwiegenden Wirtschafts-

funktion kaum gegeben. Aus  

geländeklimatischer Sicht besitzt 

Eichberg-Dorf gegenüber den um-

liegenden Riedellagen eine deut-

lich geringere Standortgunst 

(Schattenlage, Kaltluftabfluss, etc. 

 

Ortsteil Obereichberg 

Die gebietstypische Riedelbe-

bauung in sehr dezentraler Lage 

direkt an der Gemeindegrenze zu 

Ottendorf i.R. weist noch über-

wiegend landwirtschaftliche Nut-

zung auf, wobei innerhalb des 

Bestandes (bestehende bzw. 

ehemalige Gehöfte) zahlreiche 

Altenteile bzw. Wohngebäude er-

richtet wurden.  

 

 

Die derzeitige Siedlungsstruktur ist zum überwiegenden Teil einzeilig und tritt vom  

Süden herkommend aufgrund der Steilheit der Riedelflanken stark sichtexponiert in Er-

scheinung. Der in Zukunft zu erwartende, weilerbezogene Baulandbedarf durch  

weichende Erben kann durch Lückenschluss bestehender Baulücken in überwiegend ab-

gedeckt werden. Unter Berücksichtigung der topografischen Gegebenheiten erfolgt jedoch 

eine geringfügige Erweiterung Richtung Westen, wobei jedoch die angestrebte Siedlungs-

entwicklung die Bestandssituation sowie die unterschiedlichen, kleinräumigen Gegeben-

heiten berücksichtigt. 

 

Ferienwohngebiet Eichberg 

Aufgrund der geländebedingten Verhältnisse bzw. der peripheren Randlage innerhalb des 

Gemeindegebietes ist eine über das bestehende Ausmaß hinausreichende Entwicklungs-

fähigkeit nur geringfügig gegeben. Gegenständliches Ferienwohngebiet ist durch die Errich-

tung von Ferien- bzw. Wochenendhäusern bereits überwiegend konsumiert und soll nur ge-

ringfügig erweitert werden. 
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Ortsteil Mutzenfeld 

Dieser Ortsteil stellt mit den land-

wirtschaftlichen Betrieben und 

ihren zahlreichen Neben-

gebäuden einen in sich geschlos-

senen, dörflichen Weiler mit aus-

schließlicher landwirtschaftlicher 

Nutzung dar. Folglich ist derzeit 

eine funktionelle Durchmischung 

mit ănicht landwirtschaftlicherò 
Wohnnutzung nicht erkennbar.  

 

Die Standortgunst für eine Wohnnutzung ist aufgrund der angrenzenden Waldflächen 

(Schattenlage, Feuchtigkeit, etc.) eher gering. Dazu kommt, dass der gesamte Siedlungs-

standort, bedingt durch die erhöhte Lage oberhalb des verflachten Talbodens des Ilzba-

ches, aufgrund der Nähe zur Autobahn A2 eine erhöhte Lärmbelastung aufweist, jedoch 

zwischenzeitlich eine Lärmschutzwand errichtet wurde. 

 

Industriegebiet ăTrummer-M¿hleò 

Kulturhistorisch bedeutsames bauliches Ensemble direkt am Ilzbach (alter Mühlgang, 

Wehranlage, erhaltenswerter alter Gebäudebestand, etc.). Die derzeit gewerbliche Nutzung 

soll auch in Hinkunft beibehalten werden. Das gesamte Objekt befindet sich inmitten des 

Hochwasserüberflutungsbereiches des Ilzbaches. 

 

Industriegebiet ăLehrò 

Das vorhandene Industrie- und Gewerbegebiet wird derzeit im Rahmen bestehender ge-

werberechtlicher Bewilligungen als Lagerplatz genutzt. Die Erreichbarkeit und Anbindung an 

den Hauptort Nestelbach erfolgt aus südlicher Richtung. 
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2 ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWICKLUNGSPLAN 

2.1 MATERIENRECHTLICHE UND SONSTIGE ERSICHTLICHMACHUNGEN 

2.1.1 Ersichtlichmachungen im Entwicklungsplan Nr. 1.00 

¶ Verwaltungsgrenzen der Marktgemeinde Ilz 

¶ Brunnen- und Quellschutzgebiete 

¶ Verkehrsinfrastruktur, Bahninfrastruktur, Bushaltestellen, Bahnhof 

¶ Hochspannungsfreileitungen ð STEWEAG-STEG 

¶ Wildbachgefahrenzonen (gem. geltenden Gefahrenzonenplänen) 

¶ Hochwasserlinien (HQ30 und HQ100) 

¶ Naturschutzrechtliche Bestimmungen (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiete, 

Naturdenkmäler) 

¶ Haltestelleneinzugsbereich (Wohnbauförderungsgesetz) 

¶ Gemeinde-, Katastralgemeindegrenzen 

¶ Landwirtschaftliche Betriebe (Kreissignatur - Symboldarstellung) 

¶ Öffentliche Einrichtungen, denkmalgeschützte Objekte (Ersichtlichmachungen lt. Be-

standsaufnahme, und Denkmalschutzgesetz), Bodendenkmale 

¶ Altlastenverdachtsflächen 

¶ Entwicklungsgrenzen und bauliche Entwicklung der Nachbargemeinden (1.000 m) 

 

 

2.1.2 Landesentwicklungsprogramm 2009 (LGBl. Nr. 75/2009 idF LGBl. Nr. 37/2012) 

Gemäß § 2 des LEP 2009 besteht die Oststeiermark aus den politischen Bezirken Weiz, 

Hartberg und Fürstenfeld.  

 

Ordnung der Raumstrukturen gemäß § 3 LEP 2009: 

Gem. rechtswirksamen Landesentwicklungsprogramm (LGBl. Nr. 75/2009 idF LGBl. Nr. 

37/2012) ist Ilz für keine gesonderten Einstufung festgelegt. 

 
  



Erläuterungsbericht ÖEK Nr. 1.00 Ilz Pumpernig & Partner ZT GmbH 
 

  13 

2.1.3 Regionales Entwicklungsprogramm für die Region ăOststeiermarkò1 (LGBl. Nr. 86/2016) 

 

 
Abbildung 4 ð Anlage 1 zum REPRO Oststeiermark (unmaßstäblich) 

  

 
1  86. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Juli 2016, mit der das regionale Entwicklungsprogramm (RE-

PRO) für die Planungsregion Oststeiermark erlassen wird, ausgegeben am 15.07.2016, Rechtskraft mit 16.07.2016. 
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Gemeindefunktionen gemäß § 4 REPRO: 

Gem. rechtswirksamem Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Ost-

steiermark ist die Marktgemeinde Ilz als ăTeilregionales Zentrumò und als ăregionaler  

Industrie- und Gewerbestandortò festgelegt. 
 

2.1.3.1 Vorrangzonen gemäß § 5 REPRO: 

Die neue Marktgemeinde Ilz umfasst nachfolgende Vorrangzonen gem. geltendem  

REPRO: 
 

Vorrangzonen für Industrie und Gewerbe sind Flächen für Industrie- und Gewerbebetriebe 

von regionaler bzw. überregionaler Bedeutung. Es gilt folgende Zielsetzung und Festlegung: 

1. Sicherung bzw. Mobilisierung der für Industrie- und Gewerbebetriebe von regionaler 

bzw. überregionaler Bedeutung geeigneten Flächen. 

2. Vorrangzonen für Industrie und Gewerbe sind ð einschließlich erforderlicher Abstands-

flächen ð von Widmungs- und Nutzungsarten, die die Realisierung einer industri-

ell/gewerblichen Nutzung verhindern bzw. gefährden, freizuhalten. 

 

In der Marktgemeinde Ilz umfasst dies den Bereich östlich des Ortsteiles Neudorf bei Ilz bis 

zur Gemeindegrenze zur Gemeinde Großwilfersdorf. 

 

Landwirtschaftliche Vorrangzonen dienen der landwirtschaftlichen Produktion. Darüber 

hinaus erfüllen sie auch Funktionen des Schutzes der Natur- oder Kulturlandschaften und 

ihrer Faktoren (ökologische Funktion) sowie des Schutzes von Siedlungsgebieten vor Ge-

fährdungen (Schutzfunktion). Im Rahmen der Zielsetzungen dieser Verordnung gelten für 

landwirtschaftliche Vorrangzonen folgende Festlegungen: 

1. Sie sind von Baulandausweisungen und Sondernutzungen im Freiland für Erholungs-, 

Spiel- und Sportzwecke, öffentliche Parkanlagen, Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Abfall-

behandlungsanlagen, Geländeauffüllungen, Bodenentnahmeflächen (ausgenommen 

Abbaugebiete), Schießstätten, Schieß- und Sprengmittellager und ihre Gefährdungsbe-

reiche und Auffüllungsgebieten freizuhalten. Eine geringfügige Erweiterung von be-

stehenden Sondernutzungen im Freiland bleibt davon unberührt. 

2. Bei Festlegung von Flächen für die Erweiterung von bestehenden Betrieben im Bauland 

ist zulässig. 

 

Grünzonen dienen dem Schutz der Natur- oder Kulturlandschaft und ihrer Faktoren (ökolo-

gische Funktion) und/oder der Naherholung (Erholungsfunktion). Darüber hinaus erfüllen 

sie auch Funktionen des Schutzes von Siedlungsgebieten vor Gefährdungen wie zB: Hoch-

wässer (Schutzfunktion). Als Grünzonen gelten auch Uferstreifen in einer Breite von  

mindestens 20 m an der Raab und 10 m (im funktional begründeten Einzelfall auch mehr 

als 10m), gemessen ab der Böschungsoberkante, entlang aller anderen natürlich fließen-

den Gewässern. In diesen Bereichen können für Baulückenschließungen geringen Aus-

maßes Ausnahmen gewährt werden. Dabei ist die ökologische Funktion des jeweiligen 

Uferstreifens zu berücksichtigen. Im Rahmen der Zielsetzungen dieser Verordnung gelten 

für Grünzonen folgende Festlegungen: 
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1. Die Festlegung von Bauland und Sondernutzungen im Freiland für Erwerbsgärtnerei-

en, Kleingartenanlagen, Abfallbehandlungsanlagen, Geländeauffüllungen, Boden-

entnahme-flächen, Schießstätten, Schieß- und Sprengmittellager und ihre Gefähr-

dungsbereiche, Tierhaltungsbetriebe, Lagerplätze und Auffüllungsgebiete sind unzu-

lässig. 

2. Bei Festlegung von Sondernutzungen ist auf die Vermeidung von großflächigen  

Versiegelungen sowie über den Gebietscharakter hinausgehende Immissionen zu 

 achten. 

3. Grünzonen gelten als Ruhegebiete gemäß Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 

38/1999 idgF Die Erweiterung bestehender Abbaugebiete ist zulässig. 

 

In der Marktgemeinde Ilz umfasst dies den Bereich entlang der Feistritz. 

 

2.1.3.2 Einzelne Ziele und Maßnahmen für Teilräume gemäß § 3 (REPRO): 

 

 
Abbildung 5 ð Anlage 2 zum REPRO Oststeiermark (unmaßstäblich) 
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Gemäß § 3 Ziele und Maßnahmen für Teilräume des REPRO befindet sich das Gemeinde-

gebiet innerhalb nachfolgender Teilräume: 

 

1. Außeralpines Hügelland 

2. Außeralpine Wälder und Auwälder 

3. Ackerbaugeprägte Talböden und Becken 

4. Siedlungs- und Industrielandschaften (Zentrum von Ilz) 

 

2.1.3.3 Außeralpines Hügelland (ockerfarben dargestellte Flächen): 

Wegen seiner Kleinteiligkeit und des hohen Anteils an Flächen mit sichtexponierter  

Lage ist dieser Landschaftraum gegenüber Eingriffen sensibler als das grünlandgeprägte 

Bergland. Großvolumige Einbauten, großräumig lineare Infrastrukturen, Gelände-

veränderungen insbesondere zur Rohstoffgewinnung sind daher zu vermeiden. Bei Bau-

führungen ist besonderes Augenmerk auf die Baugestaltung zu legen. Das erfordert land-

schaftsgebundenes Bauen hinsichtlich Grundrissgestaltung und Gebäudehöhen. Insbeson-

dere ist darauf zu achten, dass heraustretende Kellergeschosse nicht zu einer ăAuf-
stockungò des Gebªudes f¿hren, da mehrgeschossige Wohngebªude nicht dem klein-

teiligen Baugefüge des Hügellandes entsprechen. 

 

Ziele und Maßnahmen: 

¶ Das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft mit kleinräumiger Durch-

mischung von Wald, Wiesen, Ackerland und landwirtschaftlichen Kulturen ist zu er-

halten. Bei der Baukörpergestaltung ist die visuelle Sensibilität dieses Landschafts-

raumes besonders zu berücksichtigen. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Ein-

bindung der Gebäude in das Gelände ð vor allem in Hanglagen ð und in bestehende 

Bebauungsstrukturen als auch auf die Höhenentwicklung und die Farbgebung der 

Gebäude zu legen. 

¶ Außerhalb von im Regionalplan bzw. im Rahmen der örtlichen Raumplanung festge-

legten Siedlungsschwerpunkten sind folgende Baulandausweisungen unzulässig: 

a) Ausweisungen neuer Baugebiete; 

b) großflächige Baulanderweiterungen zur Ausweisung neuer Bauplätze; 

¶ Zulässig sind Baulanderweiterungen für unbebaute Bauplätze im Ausmaß von maxi-

mal 20 Prozent des bestehenden bebauten Baulandes, jedoch mindestens im Aus-

maß von drei ortsüblichen Bauparzellen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Für die Er-

mittlung des zulässigen Flächenausmaßes ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Verordnung maßgeblich. Baulanderweiterungen für die Entwicklung rechtmäßig be-

stehender Betriebe bleiben von der Flächenbeschränkung unberührt. 

¶ Die Gewinnung mineralischer Rohstoffe ist außerhalb von Rohstoffvorrangzonen un-

zulässig. Ausgenommen sind landschaftsverträgliche Erweiterungen bestehender 

Abbaugebiete.  
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2.1.3.4 Außeralpine Wälder und Auwälder (dunkelgrün dargestellte Flächen): 

Wälder erfüllen vielfältige Funktionen, sowohl in ökologischer und in klimatologischer 

Hinsicht wie auch als attraktiver Freizeit- und Erholungsraum. Die Erhaltung und Ent-

wicklung der Waldflächen ist daher von großer Bedeutung in der Raumentwicklung. 

Rohstoffgewinnung ist aus landwirtschaftlicher wie auch ökologischer Sicht in an-

deren Landschaftsräumen mit geringeren Eingriffen verbunden und daher mit Aus-

nahme von Erweiterungen bestehender Abbaugebiete unzulässig. 

 

Ziele und Maßnahmen: 

¶ Waldflächen und Waldränder sind, einschließlich erforderlicher Abstandsflächen, in 

ihrer Funktion als ökologische kleinklimatologische Ausgleichflächen langfristig zu 

erhalten und von störenden Nutzungen freizuhalten. 

Eine Erholungsnutzung ist unter Beachtung der besonderen ökologischen Wertigkeit 

dieser Landschaft zulässig. 

¶ Die Gewinnung mineralischer Rohstoffe ist außerhalb von Rohstoffvorrangzonen un-

zulässig. Davon ausgenommen sind landschaftsverträgliche Erweiterungen be-

stehender Abbaugebiete. 
 

2.1.3.5 Ackerbaugeprägte Talböden und Becken (braun dargestellte Flächen): 

In diesem Landschaftsraum konkurrieren mit der ertragreichen Landwirtschaft ver-

schiedenste Nutzungen. Beschränkungen bestehen im Nahbereich der Hauptgewässer 

aufgrund der Funktion als Retentionsraum, mangels natürlicher Barrieren für die Sied-

lungsentwicklung besteht jedoch latent die Gefahr fortschreitender Zerschneidung und 

Segmentierung landwirtschaftlicher Gunstflächen. Zur Vermeidung dieser Effekte dient vor-

rangig eine kompakte Siedlungsentwicklung nach dem Grundsatz der Vermeidung von Zer-

siedelung. In vielen Fällen geht mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung ein Verlust von 

Strukturelementen in der Landschaft einher. Die vorhandene Strukturausstattung ist daher 

zu erhalten und zu verbessern. 

 

Ziele und Maßnahmen: 

¶ Die weitere Zerschneidung bzw. Segmentierung landwirtschaftlicher Flächen ist 

zu vermeiden. 

¶ Die Gliederung der Landschaft durch Strukturelemente, wie z B Uferbegleit-

vegetation, Hecken, Waldsäume und Einzelbäume, ist einschließlich erforderlicher 

Abstandsflächen zu sichern. 

2.1.3.6 Siedlungs- und Industrielandschaften (rot dargestellte Flächen): 

Zur nachhaltigen Entwicklung der großen Siedlungsgebiete ist auf deren innere Struktur 

besonderer Wert zu legen: die Schaffung attraktiver Lebensräume bedarf neben der  

inneren Verdichtung auch hochwertiger Freiräume. Dabei sind Beeinträchtigungen durch 

Immissionen so weit als möglich zu vermeiden bzw. zu reduzieren. 
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Ziele und Maßnahmen: 

¶ Die Siedlungs- und Wohnungsentwicklung ist an den demographischen Rahmen-

bedingungen und am quantitativen sowie qualitativen Bedarf auszurichten. 

¶ Der Entwicklung und Verdichtung der Zentren ist gegenüber der Erweiterung Prio-

rität einzuräumen. 

¶ Siedlungsräume sind für die Wohnbevölkerung durch Erhöhung des Grün-

flächenanteiles bzw. des Anteils unversiegelter Flächen in Wohn und Kerngebie-

ten zu attraktivieren. 

¶ Immissionsbelastungen in Wohngebieten sind zu vermeiden bzw. in stark belaste-

ten Gebieten zu reduzieren. 

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

Berücksichtigung der Vorgaben des gelt. REPRO Oststeiermark sowie Abstimmung der Ent-

wicklungspotenziale und die bestehende Siedlungsstruktur iVm dem vorhandenen ÖPNV. 

 
 

2.1.4 Einkaufszentrenverordnung 

Gemäß den Bestimmungen des StROG 2010, der Stmk. Einkaufszentrenverordnung 2011, 

LGBl. Nr. 58/2011 und der Planzeichenverordnung 2016 ist eine Herabsetzung bzw. ein 

Ausschluss von Einkaufszentrumsflächen im Flächenwidmungsplan möglich und bedarf  

einer rechtlichen Deckung im ÖEK/EP.  

Für die Marktgemeinde Ilz ist für EZ 1 und EZ 2 eine Verkaufsfläche von max. 2.000 m², 

davon 800 m² für Lebensmittel zulässig.  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

Standortsicherung der bestehenden Betriebe bzw. Einkaufszentren gem. der o. a. Funktion 

als Teilregionales Zentrum. 

 
 

2.2 SIEDLUNGSSCHWERPUNKTE 

2.2.1 Teilregionales Zentrum und Regionaler Industrie- und Gewerbestandort gemäß § 4 REPRO 

Neben der Funktion als Teilregionales Zentrum ist Ilz gem. REPRO ebenfalls als Regionaler 

Industrie- und Gewerbestandort festgelegt. Im Rahmen der Örtlichen Raumplanung (im ÖEK 

Nr. 1.00 ð Entwicklungsplan) wird die räumliche Ausprägung des Teilregionalen Zentrums 

präzisiert. 

 

Das Teilregionale Zentrum ăIlzò umfasst den Hauptort Ilz einschließlich den Ortsteil Dörfl. 
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Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

¶ Übernahme der geltenden Bestimmungen des REPRO in den Entwicklungsplan Nr. 

1.00. 

¶ Räumliche Abgrenzung des Teilregionalen Zentrums Ilz im ÖEK 1.00 ð Entwicklungs-

plan Nr. 1.00 
 

2.2.2 Siedlungsschwerpunkte im Rahmen der Örtlichen Raumplanung 

der nachfolgend festgelegte Örtliche Siedlungsschwerpunkt entspricht den Vorgaben des 

StROG 2010 sowie der Leitlinie für die Beurteilung von Örtlichen Siedlungsschwerpunkten 

vom Februar 2013.  

 

Die Definition als Örtlicher Schwerpunkt liegt im siedlungs- und kommunalpolitischen  

Interesse der Marktgemeinde, nämlich die bestehenden Nutzungen zu erhalten bzw. weiter 

auszubauen. Es soll eine Weiterentwicklung der Wohnnutzung stattfinden können. Hierzu 

hat die Marktgemeinde als Zielsetzungen im Wortlaut zum Örtlichen Entwicklungskonzept 

1.00 die zeitliche Differenzierung (kurz-, mittel-, langfristig) der Baulandpotenziale und die 

planmäßige Weiterentwicklung des Siedlungsgebietes in die gemäß Entwicklungsplan vor-

gegebenen Richtungen für Wohnnutzung festgeschrieben. 

Die Definition der Siedlungsschwerpunkt stellt eine siedlungs- und kommunalpolitische  

Willensbildung der Marktgemeinde dar, im definierten Teilraum (ohne Bezug auf Grund-

stücksschärfe) für die Gemeindeentwicklung wichtigen Örtlichen Siedlungsschwerpunkte 

festzulegen. Im Gemeindegebiet werden der ehem. Hauptort der Gemeinde Nestelbach im 

Ilztal sowie der Ortsteil Neudorf bei Ilz als Örtliche Siedlungsschwerpunkte festgelegt. 

 

Siedlungsschwerpunkte sind gem. § 2 Abs 1 Z.31 StROG 2010 planmäßig weiter-

entwickelbare Schwerpunktbereiche der Siedlungsentwicklung, die eine entsprechende 

Verdichtung, Nutzungsdurchmischung und Versorgung mit öffentlichen Einrichtungen 

und/oder privatgewerblichen Versorgungseinrichtungen aufweisen. Sie bündeln die Ent-

wicklung im Hinblick auf einen sparsamen Umgang mit der Ressource Boden, tragen zur 

Minimierung der Kosten für technische und soziale Infrastruktur bei und begünstigen den 

Ausbau bzw. die Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs. 

  

Örtliche Siedlungsschwerpunkte sind demnach Siedlungsgebiete, die in Ergänzung zum 

Hauptort der jeweiligen Gemeinde langfristig weiterentwickelt werden sollen. Wenn be-

stehende Siedlungsschwerpunkte aufgrund von Immissionsbelastungen, naturräumlichen 

Gefährdungen, rechtlichen Nutzungsbeschränkungen oder topografischen Gegebenheiten 

nicht mehr weiterentwickelt werden können, besteht die Möglichkeit, neue Siedlungs-

schwerpunkte festzulegen. Dabei sind neben den Vorgaben des StROG 2010 auch die be-

stehenden Entwicklungsprogramme zu berücksichtigen. Dadurch sollen Zentrale Orte als 

Siedlungsschwerpunkte entwickelt, die Versorgungseinrichtungen und der öffentliche Ver-

kehr gestärkt werden, die Siedlungsentwicklung flächensparend erfolgen und die Wohn-

qualität der Siedlungsbereiche gesichert werden sowie großflächige freie Landschafts-

räume erhalten bleiben. 
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Grundsätzlich erfolgt die Festlegung der Örtlichen Siedlungsschwerpunkte nach dem  

Prinzip der ăgestreuten Schwerpunktbildungò in Abstimmung mit der vorhandenen techni-
schen wie sozialen Infrastruktur, im Einklang mit der anzustrebenden Bevölkerungsdichte 

sowie der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Tragfähigkeit des Raumes. Die Fest-

legung eines Örtlichen Siedlungsschwerpunktes darf nicht dem StROG 2010 wider-

sprechen. Besonders zu berücksichtigen sind dabei die Bestimmungen des § 3 Abs 1 

(Raumordnungsgrundsätze) und § 28 (Bauland) StROG 2010. 

  

Für die Festlegung von Örtlichen Siedlungsschwerpunkten sind folgende Kriterien gemäß § 

22 Abs 5 StROG 2010 heranzuziehen: 

¶ Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

¶ Gute Erreichbarkeitsverhältnisse für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer 

¶ Ausreichende Versorgung mit öffentlichen und privaten Dienstleistungen und techni-

sche Infrastruktur 

¶ Geeignete Umweltbedingungen 

  

In der genannten Leitlinie der Abteilung 13 vom Februar 2013 wird ergänzend festge-

halten, unter welchen Umständen eine ausreichende Versorgung gegeben ist: 

  

1. Innerhalb des ÖSSP befinden sich mindestens 2 öffentliche und/oder privatge- 

werbliche Versorgungseinrichtungen oder  

2. Versorgung sichergestellt durché  
¶ fußläufige Erreichbarkeit in max. 1.000 m (vgl. Wohnbauförderung)  

¶ entsprechende ÖV-Anbindung  

¶ ÖSSP liegt im 500 m Haltestelleneinzugsbereich  

  

In dieser Leitlinie wird hierfür auch folgende Matrix für die Beurteilung beigestellt: 

 

 
Abbildung 6 ð Anlage 2 zum REPRO Oststeiermark (unmaßstäblich) 
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Als Siedlungsschwerpunkte in der Marktgemeinde Ilz werden nach Durchführung der  

Bestandsaufnahme und -analyse (vgl. Kap. 1) daher festgelegt: 

  

Das Teilregionale Zentrum Ilz gem. REPRO Oststeiermark besteht wie o. bereits näher aus-

geführt aus den zentralen Funktionen entlang der Landesstraße B 65 bzw. der Landesstra-

ße L 404. Hier werden maßvolle und planmäßige Nachverdichtungen gem. vorherrschender 

städtebaulicher Strukturen mit guter infrastruktureller Ausstattung bzw. geringfügige Arron-

dierungen des bestehenden Baulandes im Rahmen des Örtlichen Entwicklungsplanes 

(durch Festlegung zusätzlicher Potenziale) vorgenommen und im Flächenwidmungsplan Nr. 

1.00 den jeweiligen Baulandkategorien zugeordnet. 

  

Der Örtliche Siedlungsschwerpunkt Nestelbach im Ilztal (Symbol: S) erstreckt sich über den 

zusammenhängenden Siedlungsbereich Nestelbach im Ilztal einschließlich zugehörigere 

Entwicklungspotenziale entsprechend der unterschiedlichen Funktionen bzw. Nutzungen.  
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Der Örtliche Siedlungsschwerpunkt Neudorf bei Ilz (Symbol: S) erstreckt sich über den zu-

sammenhängenden Siedlungsbereich Nestelbach im Ilztal einschließlich zugehörigere Ent-

wicklungspotenziale entsprechend der unterschiedlichen Funktionen bzw. Nutzungen. Die 

räumlich-funktionelle Zuordnung und Abgrenzung erfolgt in einer Beilage im Erläuterungs-

bericht.  
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Begründet wird die obige Festlegung von Örtlichen Siedlungsschwerpunkten mit der Er-

füllung der Voraussetzungen des StROG 2010 sowie der nachfolgend zitierten Mindest-

voraussetzungen gem. der o. g. Leitlinie vom Februar 2013 und StROG 2010: 
  

X

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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a. Ein Siedlungsansatz (kleinräumiges, zusammenhängend bebautes Gebiet im Bau-

land, auf dem Bauwerke stehen, die dem Wohnen oder Öffentlichen Funktionen  

dienen) mit sozialer Mindestinfrastruktur (Schule, Rathaus, Seelsorgeeinrichtung, 

Lebensmittelhändler mit Vollsortiment) ist vorhanden, oder ein Siedlungsansatz mit 

kompakter zusammenhängender Struktur und mind. 10 bestehenden betriebsunab-

hängigen Wohneinheiten ist vorhanden oder die bestehenden Siedlungsschwer-

punkte sind aufgrund besonderer Gegebenheiten oder fehlender Möglichkeiten nicht 

erweiterbar und ein Ersatzstandort wird benötigt. 

b. Die Anzahl der insgesamt pro Gemeinde festgelegten Siedlungsschwerpunkte darf 

ein der Struktur der Gemeinde angepasstes Ausmaß nicht überschreiten. 

c. Die Mindestanbindung an den öffentlichen Personennahverkehr soll berücksichtigt 

werden (Darstellung der Bushaltestellen mit fußläufigem Einzugsbereich im Entwick-

lungsplan). 

d. Ist das betroffene Gebiet im Flächenwidmungsplan ausschließlich als Dorfgebiet 

ausgewiesen, ist die Festlegung eines Siedlungsschwerpunktes unzulässig (ge- 

gebene Nutzungsdurchmischung). 

  

Die im Entwicklungsplan Nr. 1.00 zum ÖEK Nr. 1.00 festgelegten Örtlichen Siedlungs-

schwerpunkte erfüllen zur Gänze die o. genannten Kriterien bzw. die Mindestan-

forderungen gemäß den Bestimmungen des StROG 2010. 

Die geforderte Nutzungsdurchmischung ist in jedem dieser Örtlichen Siedlungsschwerpunk-

te gegeben und besteht eine ausreichende Anzahl von betriebsunabhängigen Wohnein-

heiten. Weiters sind die Entwicklungsmöglichkeiten sowie Nachverdichtungsmöglichkeiten 

gegeben und sind die Mindestanbindungen an den öffentlichen Verkehr vorliegend und 

werden diese in Zukunft hinsichtlich des Angebotes verstärkt werden. 

Die Ausweisung der Örtlichen Siedlungsschwerpunkte wird im nachfolgenden Kapitel des 

Erläuterungsberichtes dargestellt und begründet. Die detaillierte räumliche Abgrenzung 

wird im Wortlaut unter § 3 näher festgelegt. 

  

Siedlungsschwerpunkte/ Entwicklungspriorität: 

Örtlicher Siedlungsschwerpunkt Nestelbach im Ilztal: 

Es liegen unterschiedliche Nutzungsarten vor. Die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen  

Personennahverkehr (ÖPNV) ist aufgrund der Bushaltestellen gegeben. Die Verdichtungs-

potenziale liegen innerhalb der absoluten Entwicklungsgrenzen und sind demnach keine 

Erweiterungen nach außen vorgesehen.  

  

Örtlicher Siedlungsschwerpunkt Neudorf bei Ilz:  

Es liegen unterschiedliche Nutzungsarten vor. Die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen  

Personennahverkehr ist aufgrund der Bushaltestellen gegeben. Die Verdichtungspotenziale 

liegen innerhalb der absoluten Entwicklungsgrenzen und sind demnach keine Er- 

weiterungen nach außen vorgesehen. 
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2.2.3 Gebiete mit baulicher Entwicklung und Entwicklungspotenziale 

Im ÖEK/ Entwicklungsplan (EP) Nr. 1.00 werden die bisher geltenden Gebiete mit baulicher 

Entwicklung der wiederverlautbarten Entwicklungspläne/Siedlungsleitbild der ehemaligen 

Gemeinden auf Basis der Bestandsaufnahme und -analyse überprüft und auf eine ge- 

ordnete Gemeindesituation hin angepasst. Die Definition der nunmehr festgelegten Gebie-

te mit baulicher Entwicklung basiert somit auf den Ergebnissen der Bestandsanalyse und 

soll anhand dieser eine möglichst konfliktfreie, planmäßige, mittel- bis langfristige Sied-

lungsentwicklung innerhalb der vordefinierten Gebiete sichergestellt werden. Je nach Bau-

gebiet besitzen unterschiedliche Funktionen Vorrang gegenüber anderen Nutzungen und ist 

die vor Ort vorherrschende Nutzungsstruktur dabei im Besonderen zu berücksichtigen. 

Diese Festlegungen erfolgen im siedlungs- und kommunalpolitischen Interesse der Markt-

gemeinde Ilz und stellen die planmäßige Umsetzung von konkreten siedlungspolitischen 

Zielen, wie beispielsweise die Erweiterung und Sicherung von auf den Bedarf abgestimmter 

Freizeit- und Erholungseinrichtungen (zB Spiel- und Sportplätze) sowie öffentlicher Infra-

struktureinrichtungen aber auch der möglichen Erweiterung von bestehenden gewerblichen 

Betrieben durch die Bereitstellung von geeigneten Flächen im Entwicklungsplan Nr. 1.00 

und in der Folge im Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 dar. 

 

Der Festlegung der Entwicklungspotenziale für die einzelnen Funktionsbereiche/  

Gebiete mit baulicher Entwicklung liegt ein siedlungs- und kommunalpolitischer Ab-

wägungsprozess, welcher in 8 Sitzungen des zuständigen Fachausschusses geführt wurde, 

zugrunde. Insbesondere orientieren sich die Festlegungen an den Raumordnungsgrund-

sätzen gemäß § 3 StROG 2010 und der geltenden Planzeichenverordnung 2016, LGBl. Nr. 

80/2016.  

 

Weiters werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungspotenziale im Entwicklungsplan Nr. 

1.00 in Abstimmung mit den angrenzenden Funktionen festgelegt und sollen den zu erwar-

tenden Bedarf an neuen Baulandausweisungsmöglichkeiten für die kommende Planungs-

periode abdecken. 
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Abbildung 7 ð Gebiete mit baulicher Entwicklung - Ausschnitt aus der gelt. PZVO 2016 



Erläuterungsbericht ÖEK Nr. 1.00 Ilz Pumpernig & Partner ZT GmbH 
 

  27 

2.2.4 Entwicklungsgrenzen 

Die Definition der Entwicklungsgrenzen erfolgt gem. aktueller Planzeichenverordnung 

2016. Die Begründung der Entwicklungsgrenzen, welche im Vergleich zu dem Siedlungs-

leitbild der Altgemeinde Neudorf bei Ilz (äußere Siedlungsgrenzen) und Entwicklungsplänen 

der anderen ehem. Gemeinden ăflªchendeckendò festzulegen sind, geschieht in erster  
Linie unter Berücksichtigung naturräumlicher sowie siedlungspolitischer Aspekte. Insbe-

sondere stellen Geländekanten, Hänge, angrenzende Waldflächen, Abstände zu Gewässern 

und Rote Gefahrenzonen absolute natürliche Entwicklungsgrenzen dar, die auch langfristig 

nicht zu überschreiten sind.  

 

Die Festlegung von absoluten siedlungspolitischen Entwicklungsgrenzen erfolgt hingegen 

aufgrund der siedlungspolitischen Willensbildung des Gemeinderates, bestimmte Bereiche 

zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes sowie fehlender Infrastrukturen nicht weiter-

zuentwickeln.  

 

Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen sollen kurz- bis mittelfristig nicht über-

schritten werden. Langfristig ist eine planmäßige Erweiterung bei entsprechender Begrün-

dung (zB wesentlich geänderte Plangrundlagen) zulässig. Weiters sind Überschreitungen im 

Ausmaß einer ortsüblichen Bauplatztiefe (ca. 30 m bis 40 m) auch kurzfristig zulässig. Dies 

können Änderungen bei naturräumlichen Gegebenheiten wie zB Grenzänderungen bei Ge-

fahrenzonen, Rodungen etc. sowie bei siedlungspolitischen Gegebenheiten der jeweiligen 

Entwicklungsgrenzen sein. 
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Abbildung 8 ð Entwicklungsgrenzen - Ausschnitt aus der gelt. PZVO 2016 
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3 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN SACHBEREICHEN 

3.1 NATURRAUM UND UMWELT 

3.1.1 Topographie und Landschaftsraum, Alpenkonvention 

 

Die Marktgemeinde Ilz (Gemeindekennzahl: 62271) umfasst eine Katasterfläche von rund 

39,3 km² und gehört dem politischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld an. Der Hauptort liegt auf 

einer Höhe von 300 m .ü.A.  

 

 

Abbildung 9 - Darstellung von Höhenschichten (100 m), unmaßstäblich, Digitaler Atlas Stmk. 

 

3.1.1.1 Beschreibung des Landschaftsraumes 

Das Gemeindegebiet von Ilz befindet sich am Endbereich der Ausläufer des Oststeierischen 

Hügellandes und seiner Tallandschaften und wird dem politischen Bezirk Hartberg-

Fürstenfeld (seit 1. Jänner 2013) zugeordnet.  

Das Landschaftsbild der Tallagen ist durch intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche 

Produktions-/Ackerflächen geprägt (z.B. Mais und Obstbau).  

 

3.1.1.2 Geologie und Böden 

Der Talboden der Feistritz wird aus Schwemmmaterial aufgebaut. Eine quartäre Schicht-

folge aus Kiesen und Sanden liegt unmittelbar über der tertiären Grundwasserstufe aus 

Tonen und Schluffen.  
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Aufgrund dieses zum Teil erhöhten Grobstoffgehaltes der Böden sind hier auch größere 

Schottervorkommen zu finden. Die Sand-Kiesfolge wird gleichzeitig als Aquifer. Die Eigen-

schaften eines jeden Aquifers, konkret dessen Durchlässigkeit und Ergiebigkeit werden 

sehr stark von der Bodenart geprägt. Im Einzugsbereich der Feistritz gab es nur im Bereich 

des obersten Feistritztales quartäre Lokalgletscher, im unteren Feistritztal und somit im 

Gemeindegebiet von Ilz wurden lediglich Sedimente mit sehr hohen Anteilen an Feinsanden 

mit schluffen abgelagert.  

  

Der Talboden der Ilz wird ebenfalls aus Schwemmmaterial aufgebaut. Die Hügel nördlich 

des Talbodens der Ilz bestehen aus pleistozänen Terrassen, welche meist mit einer ver-

schieden starken Lehmschicht bedeckt sind, während die nördliche Hangseite der südlich 

gelegenen Hügelkette aus einer mächtigen Sedimentschicht aus Lehmen und Tonen be-

steht, nach Süden wiederum gefolgt von pleistozänen Terrassen.  

  

Nördlich über dem Talboden erheben sich 20 bis 30 m hohe eiszeitliche Schotterterrassen, 

welche zum Talboden hin sanft auslaufen. Diese Terrassen sind zumeist lehmbedeckt und 

bewaldet. Die Lehmbedeckung der Terrassen erreicht eine Mächtigkeit von bis zu 3 m, 

während diese Lehmbedeckung in der Nähe des Vorfluters fehlt.  

  

Das für die Oststeiermark charakteristische Hügelland umfasst den Hügelzug von Reigers-

berg nach Kleegraben, welcher sich südlich über die Ilz erhebt. Das Hügelland von Dam-

bach ist z.T. kleinräumig und von Nordwest nach Südost verlaufend. Schmale Gräben  

trennen die langgestreckten Rücken und Riedeln voneinander.  

  

Das Hügelland setzt sich vorwiegend aus Sedimenten des Jungtertiärs/Pannon zusammen. 

Mehrfache Lagen aus Schottern, Sanden, Lehmen und Tonen bauen das Hügelland auf, im 

Allgemeinen dominiert dabei das feinere Material.  

Aus dieser Wechsellagerung von unterschiedlich durchlässigen Materialien erklärt sich ein 

wesentliches Formenelement des Hügellandes ð die erdrutschgefährdeten Hänge. Diese 

Hänge werden im Wesentlichen aus vergleyten Lockerbraunerden oder Hangpseudogleyen 

aufgebaut.  

Die schmalen Gräben des Hügellandes sind mit jungem Schwemmmaterial erfüllt, meist 

von sandig-lehmiger bis lehmig-schluffiger Zusammensetzung. In diesen schmalen Gräben 

bildeten sich über dem Schwemmmaterial zumeist vergleyte Lockerbraunerden oder 

Gleyeböden.  

  

Im Gegensatz zum Ilz- und Feistritztal hat sich im Hügelland von Reigersberg eine klein-

räumige Kulturlandschaft erhalten. Vielleicht auch deshalb, da aufgrund der topogra-

phischen und bodenkundlichen Gegebenheiten eine intensive landwirtschaftliche Nutzung 

des Hügellandes in den meisten Bereichen nur erschwert möglich ist.  

Die klimatisch begünstigte Lage ermöglicht hingegen den Anbau von Wein, Obst und  

anderen Spezialkulturen. Neben landwirtschaftlich genutzten Flächen und kleineren  

Wäldern bestimmen Streuobstgärten, Hecken, Einzelbäume, Uferbegleitvegetation, Wiesen 

und Tümpel das Landschaftsbild. Die Streusiedlungen und Einzelhöfe, zum Teil von Obst-

gärten umgeben, fügen sich harmonisch in die Landschaft ein. 
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Abbildung 10 ð Auszug aus dem e-BOD 

 

 

Abbildung 11 ð Auszug aus dem e-BOD - Bodenart 
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3.1.1.3 Alpenkonvention: 

Die Marktgemeinde Ilz liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Übereinkommens zum 

Schutze der Alpen (Alpenkonvention). Die Alpenkonvention ist ein völkerrechtlich verbind-

licher Vertrag zwischen den Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein,  

Monaco, Österreich, Schweiz, Slowenien und der Europäischen Union. Sie besteht aus  

einem Rahmenvertrag und 8 Durchführungsprotokollen. Die Vertragspartner haben sich  

unter Beachtung des Vorsorge-, Verursacher- und Kooperationsprinzips zu einer ganzheit-

lichen Politik zur Erhaltung und zum Schutz der Alpen und zur umsichtigen und nach-

haltigen Nutzung der Ressourcen verpflichtet. 
 
 

 

Abbildung 12 - Gemeinden im Geltungsbereich der Alpenkonvention 
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